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1 Anlass und Erfordernis der Planung 

Ein Überangebot an Einzelhandelsverkaufsflächen und eine gleichzeitig 
schrumpfende und stagnierende Kaufkraft haben zu einer Vorschädigung 
der Innenstadt geführt, weshalb zukünftig eine Steuerung des Einzelhandels 
notwendig ist. Mit der Erarbeitung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes wurden die Erfordernisse für eine zielgerichtete Einzelhandelsentwick-
lung der Stadt Frankfurt (Oder) benannt. Das Einzelhandels- und Zentren-
konzept ist auf eine wettbewerbsfähige Positionierung des Einzelhandels 
der Stadt Frankfurt (Oder) sowie auf eine aktive, städtebaulich verträgliche 
Investitionspolitik im Bereich des Handels gerichtet. Zielsetzung ist die 
nachhaltige Stärkung der Kaufkraftbindung und damit auch der oberzentra-
len Funktion von Frankfurt (Oder) durch eine vorrangig innerstädtische Ent-
wicklung. Das Konzept mit Stand September 2013 wurde in der 
37.Stadtverordnetenversammlung am 7.November 2013 mit einem Selbst-
bindungsbeschluss beschlossen. 

Bestandteil des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes ist der Handlungs-
schwerpunkt 8, der aussagt: 

„Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept wird durch Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung (SVV) vom politischen Willen der Kommune ge-
tragen. 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept ist als städtebauliches Entwick-
lungskonzept gemäß §1 Abs.6 Nr.11 Baugesetzbuch in der Bauleitplanung 
zu berücksichtigen und soll planungsrechtlich umgesetzt werden, hierzu ist 
die Aufstellung einfacher Bebauungspläne zum Schutz zentraler Versor-
gungsbereiche gemäß §9 Abs.2a Baugesetzbuch erforderlich.“ 

Gemäß §9 Abs.2a Baugesetzbuch kann für im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile nach §34 Baugesetzbuch zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrauchernahen Versor-
gung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden, in einem 
einfachen Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten 
der nach §34 Abs.1 und 2 Baugesetzbuch zulässigen baulichen Nutzungen 
zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen wer-
den können. Die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes unterschiedlich getroffen werden. Im 
Rahmen der Erstellung eines solchen Bebauungsplanes ist wiederum ein 
hierauf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept zu berück-
sichtigen, welches Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickeln-
den zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines Gemeinde-
teils enthält. 

Durch eine räumlich gezielte Steuerung und Konzentration des Einzelhan-
dels soll die Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum weiterentwickelt werden 
und die Ansiedlung wichtiger zentrenrelevanter Angebote prioritär in der In-
nenstadt erfolgen. Die Geschäftslagen der Innenstadt werden mit weiteren 
Funktionsbereichen wie Verwaltung, Freizeit, Gastronomie, Dienstleistun-
gen oder touristischen Schwerpunkten zu funktionalen, sich wechselseitig 
ergänzenden Einheiten zusammengeführt, um die Ausstrahlungskraft als 
Zentrum mit Stadtidentität weiter zu entfalten. Eine Konzentration auf funkti-
onale Schwerpunktbereiche sowie standortspezifische Versorgungsaufga-
ben unter Berücksichtigung der prognostizierten Nachfrageentwicklung und 
Maßnahmen zur übergeordneten Stadtentwicklung, führt insbesondere zu 
einer klaren Zentren- und Standortgliederung, welche die Innenstadt von 
Frankfurt (Oder) als übergeordneten zentralen Versorgungsbereich in den 
Mittelpunkt stellt und zusätzlichen, stadtteilbezogenen Zentren sowie wei-
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tergehenden Einzelhandelsstandorten jeweils ergänzende Versorgungs-
funktion zuweist (dazu unter 4.1 des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
für die Stadt Frankfurt (Oder)). 

Die Einzelhandels- und Standortstruktur der Stadt Frankfurt (Oder) gliedert 
sich in das A-Zentrum (Innenstadt Frankfurt (Oder)) und die C-Zentren 
(Grundversorgungszentrum Hedwigs Einkaufspark, Grundversorgungszent-
rum Südring-Center, Grundversorgungszentrum Hansaplatz). Des Weiteren 
nehmen ergänzende Versorgungsfunktionen zum einen die Nahversor-
gungslagen (Dr.-Salvador-Allende-Höhe, Berliner Straße, Bergstraße, Cott-
buser Straße, Spartakusring, Weinbergweg, Nahversorgungslage im Tech-
nologiepark, Nahversorgungslage August-Bebel-Straße, Nahversorgungs-
lage Rathenaustraße) sowie das Sondergebiet Nahversorgung West ein. 
Zudem existieren die vorhandenen Ergänzungsstandorte des großflächigen 
Einzelhandels an den Standorten SMC/ Spitzkrugring, Am Messe-
ring/Nuhnenstraße und Josef- Gesing- Straße. 

Die Standort- und Zentrenstruktur lässt sich durch folgende Übersicht aus 
dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Frankfurt (Oder) dar-
stellen: 

 

Da sich die Handhabung des §34 Abs.3 Baugesetzbuch in der Praxis als 
schwierig herausgestellt hat, hat der Gesetzgeber im Jahre 2007 die Mög-
lichkeit geschaffen, über einen einfachen Bebauungsplan zentrale Versor-
gungsbereiche in ihrem Bestand und in ihrer Entwicklung zu schützen. Die-
sem Ziel dient der hier vorliegende Bebauungsplan. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bleibt die Prüfung der Vorausset-
zungen nach §34 Abs.1 und 2 Baugesetzbuch für die Zulässigkeit von Vor-
haben im Übrigen unberührt. 

2 Bestand und Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Abgrenzung (Geltungsbereich) 

Im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) wurden drei Bebauungsplangebiete 
(Zentrum, Nord, Süd) zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche gebildet. 
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Das Plangebiet umfasst die auf der Grundlage des §34 Baugesetzbuches 
bebaubaren Flächen im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder). Außenbereichs-
flächen und Gebiete nach §30 Baugesetzbuch sind von der Planung ausge-
nommen. 

Bebauungsplangebiet Zentrum: 

Gebiet zwischen der Linie Klingetal, westliche Bergstraße, Klingefließ, Kiet-
zer Gasse im Norden, der Oder im Osten, westlich ab der Bahnstrecke 
Grenzübergang D-PL-Seelow im Süden bis zur Höhe Rathenaustraße auf 
der Bahnstrecke verlaufend bis zum Klingetal. 

2.2 Einzelhandelsstruktur im Stadtgebiet 

Die Einzelhandelsstrukturen im gesamten Stadtgebiet werden im Einzel-
handels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder) (S. 14) wie folgt 
beschrieben: 

„Die Stadt Frankfurt (Oder) verfügt mit Stand Februar 2013 über einen Ein-
zelhandelsbesatz von insgesamt 422 Anbietern mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von 130.848 m², die einen Umsatz von ca. 353 Mio. € tätigen. 

Mit einer Verkaufsflächenausstattung von ca. 2,2m² je Einwohner weist 
Frankfurt (Oder) bereits einen quantitativ hohen Flächenbesatz auf, insbe-
sondere auch unter Beachtung der bereits diskutierten, guten Verkaufsflä-
chenausstattung umliegender Mittelzentren und der Wechselwirkungen mit 
der Metropole Berlin (vgl. Abschnitt 2.2). 

Die Verkaufsflächenausstattung zeigt eine stärkere Ausprägung bei Le-
bensmittelmärkten / SB-Warenhäusern sowie bei Möbelhäusern / Baumärk-
ten. 

(…) 

Bei sinkender Nachfrage (vgl. Prognose der Nachfrageentwicklung im Ab-
schnitt 2.4) ist zukünftig ein weiter stark zunehmender Standortwettbewerb 
zu erwarten, welcher ein wesentliches Argument für die Stärkung zentraler 
Versorgungsbereiche innerhalb einer bereits hohen Verkaufsflächenausstat-
tung darstellt.“ 

Innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes befindet sich der 
Zentrale Versorgungsbereich Innenstadt sowie Lebensmittelmärkte an 2 
Standorten mit Nahversorgungsfunktion. Damit ist das Gebiet versorgt, 
auch die fußläufige Nahversorgung ist gesichert. 

3 Vorbereitende Bauleitplanung und übergeordnete 
Planungen 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, sowie 
der Regionalplanung 

Auf die Planungsabsicht bezogene Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung: 

Ziel 2.7 LEP B-B: Frankfurt (Oder) ist als Oberzentrum im Zentrale-Orte-
System des Landes Brandenburg eingestuft; 

Ziel 4.7 Abs.1 LEP B-B: großflächige Einzelhandelsstandorte sind in Zentra-
len Orten zulässig; 

Grundsatz §5 Abs.4 Satz 2 LEPro 2007: Großflächige Einzelhandelseinrich-
tungen sollen in Zentralen Orten entsprechend der jeweiligen Funktionszu-
weisungen zugeordnet werden; 

Stellungnahme 
MIL, Gemeinsame 

Landesplanungsab-
teilung vom 
18.06.2014 
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Grundsatz 2.8 LEP B-B: Auf die Oberzentren sollen hochwertige Raumfunk-
tionen der Daseinsvorsorge mit überregionaler Bedeutung konzentriert wer-
den, insbesondere Einzelhandelsfunktionen; 

Grundsatz 4.8 Abs.1 LEP B-B: Innerhalb Zentraler Orte sollen großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten nur auf 
Standorten in städtischen Kernbereichen entwickelt werden; 

Grundsatz 4.8 Abs.2 LEP B-B: Städtische Kernbereiche sind gewachsene 
zentrale Lagen im Siedlungsbereich Zentraler Orte, im Einzelfall auch Ver-
sorgungszentren großer Wohngebiete, wenn diese über die Nahversorgung 
hinausgehende Funktionen haben oder weitere städtische Kerne mit guter 
Verkehrsanbindung und Lokalisierung weiterer Dienstleistungen; 

Grundsatz 4.8 Abs.4 LEP B-B: Vorhandene oder genehmigte großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen außerhalb städtischer Kerne können verändert 
werden, wenn die genehmigte Verkaufsfläche sowohl insgesamt als auch 
für zentrenrelevante Sortimente nicht erhöht wird; 

Grundsatz 4.8 Abs.5 LEP B-B: Die Errichtung oder Erweiterung großflächi-
ger Einzelhandelseinrichtungen ist auch außerhalb städtischer Kernberei-
che möglich, wenn das Vorhaben ganz überwiegend der Nahversorgung 
dient und der Standort in einem wohngebietsbezogenen Versorgungsbe-
reich liegt, wenn die gesamte vorhabenbezogene Verkaufsfläche in Ober-
zentren 5.000m² nicht überschreitet und auf mindestens 75% der Verkaufs-
fläche nahversorgungsrelevante Sortimente angeboten werden; 

Grundsatz 4.9 LEP B-B: Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment sind in Zentralen Orten auch außerhalb 
der städtischen Kernbereiche zulässig, sofern die vorhabenbezogene Ver-
kaufsfläche für zentrenrelevante Randsortimente 10% nicht überschreitet. 

Bewertung: 

Die dargelegte Planungsabsicht lässt zum derzeitigen Planungsstand 
keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen. 

Die eingereichten Planentwürfe sind mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar. Dies hat auch die gemeinsame Landesplanungsabteilung in 
ihrer Stellungnahme vom 30.März 2015 bestätigt. 

3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt als vorbereitender Bauleitplan für das ge-
samte Stadtgebiet die beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen dar. 
Der Flächennutzungsplan bildet Rahmen und Grundlage für die Aufstellung 
von Bebauungsplänen. 

Die Vorgaben des Flächennutzungsplanes stehen den Festsetzungen die-
ses Bebauungsplanes nicht entgegen. Eine Ausweisung eines Baugebietes 
erfolgt durch diesen Bebauungsplan gerade nicht, so dass das Entwick-
lungsgebot gewahrt ist. 

Der zentrale Versorgungsbereich ist aus dem Flächennutzungsplan der 
Stadt Frankfurt (Oder) abgeleitet. Er ist als Kerngebiet/ Mischbaufläche dar-
gestellt. Sonstige Aussagen zur Standortfindung des Einzelhandels enthält 
der Flächennutzungsplan nicht. 

3.3 Überörtliche Fachplanungen und sonstige 
bestehende Planungen 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2014 - 2025 (INSEK 2014- 2025) 
der Stadt Frankfurt (Oder) wurde am 15.Mai 2014 von der 

Stellungnahme 
MIL, Gemeinsame 

Landesplanungsab-
teilung vom 

30.03.2015 

INSEK 
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44.Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 

Das INSEK 2014 - 2025 stellt die Entwicklungsziele der Stadt und die ent-
sprechenden geplanten Vorhaben und Aktivitäten dar. Es dient als Hand-
lungsleitfaden und ist darüber hinaus Grundlage von Finanzierungsplanun-
gen sowie Basis für die Beantragung und den Einsatz städtebaulicher und 
fachlicher Förderungen. 

Das Konzept zur gesamtstädtischen Standortsteuerung des Einzelhandels 
in Frankfurt (Einzelhandels- und Zentrenkonzept) wurde in der 
37.Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2013 mit einem Selbstbin-
dungsbeschluss beschlossen. 

4 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

Durch einen „Bebauungsplan zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche“ 
nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch können für den unbeplanten Innenbereich 
nach systematischer Planung konkrete Festsetzungen über die Zulässigkeit 
bestimmter Arten von baulichen Nutzungen und damit insbesondere von 
Einzelhandelsbetrieben getroffen werden, um auf diesem Weg aus städte-
baulichen Gründen eine gezielte Ansiedlung lokal erforderlicher Versor-
gungsbereiche zu ermöglichen und ein unkontrolliertes Wachstum von zu-
sätzlichen Einzelhandelsprojekten zu begrenzen. 

Zur Stärkung der Innenstadt und Begrenzung von Handelseinrichtungen 
außerhalb der Innenstadt der Stadt Frankfurt (Oder) wurden am 
5.Dezember 2013 (Nord, Zentrum) bzw. am 27.03.2014 (Süd) Beschlüsse 
zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zum Schutz zentraler Versorgungs-
bereiche gefasst. 

Die Zulässigkeit von Handelsnutzungen richtet sich unabhängig von den 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes nach den Beurteilungskriterien des 
Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung. 

Die rechtliche Grundlage für diesen einfachen Bebauungsplan, der der 
Feinsteuerung bei der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben dient, 
bietet §9 Abs.2a Baugesetzbuch. Die Planung ist ausdrücklich auf den un-
beplanten Innenbereich beschränkt. Bestehende und künftige Bauleitpla-
nungen bleiben davon unberührt. 

Unter einem „zentralen Versorgungsbereich“ sind Versorgungsbereiche un-
terschiedlicher Stufen zu verstehen: Innenstadtzentren in Städten mit grö-
ßerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nah-
versorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen. Diese Zentren sollen im Inte-
resse einer verbrauchernahen Versorgung und der Innenstadtentwicklung 
erhalten und weiter ausgebaut werden. 

Zentrale Versorgungsbereiche können nur geschützt werden, wenn sie fak-
tisch existieren oder zumindest in der Entwicklung begriffen sind. Daher 
muss ein konzeptioneller Zusammenhang der Nahversorgungsbereiche und 
ihrer Entwicklungsziele erkennbar und planerisch umsetzbar sein. 

Auf Basis der Bestandsanalyse des Einzelhandels und der vorgestellten 
Entwicklungsprognosen im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt 
Frankfurt (Oder) kann eine zukunftsorientierte Branchen- und Standortstruk-
tur für die Stadt Frankfurt (Oder) abgeleitet werden. Ziel dieses Planungs-
konzeptes ist es, die zum Erhalt der Zentralitätsfunktion und zur Sicherung 
der wohngebietsnahen Versorgung erforderlichen Strategien und Maßnah-
men zu formulieren und die „zentralen Versorgungsbereiche“ gemäß §§ 9 
Abs.2a, 34 Abs.3 Baugesetzbuch festzulegen. Im Fokus der Betrachtung 
stehen dabei der Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt und die Grundver-

Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept: 
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sorgungszentren, die Ergänzungsstandorte sowie die Nahversorgungsla-
gen. 

Zentrale Versorgungsbereiche weisen gemessen an ihrer Versorgungsfunk-
tion eine integrierte Lage innerhalb der Siedlungsbereiche auf, mit fußläufi-
ger Erreichbarkeit aber auch mittels ÖPNV und Pkw. 

Die Identifikation und Klassifikation zentraler Versorgungsbereiche macht 
deutlich, dass die Attraktivität zentraler Versorgungsbereiche zwar maßgeb-
lich von der Einzelhandelsausstattung abhängt, jedoch regelmäßig auch 
andere Aspekte, wie z.B. Komplementärnutzungen aus vor allem dem 
Dienstleistungs- und gastronomischen Bereich eine Rolle spielen können. 

Unter Zugrundelegung der Anforderungen an zentrale Versorgungsbereiche 
wie Einzugsbereich, Branchenmix, Sortimente, Betriebsgrößenmix, Kun-
denmagneten, Betriebstypenmix, Preissegmente und einer Auswahl an 
Komplementärnutzungen und deren Wertung in der Einkaufsinnenstadt und 
in den Stadtteilzentren konnten die zentralen Versorgungsbereiche definiert 
werden. 

Darüber hinaus wurde geprüft, ob im jeweiligen Kerneinzugsgebiet genü-
gend Kaufkraft vorhanden ist, um die Zentren wirtschaftlich auszulasten und 
somit eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. 

Als wichtigstes Kriterium für die Festlegung der Versorgungsbereiche diente 
dabei das in den jeweiligen Stadtteilen vorhandene Angebotsspektrum (Ein-
zelhandels- und Komplementärnutzungen). Die Abgrenzung als zentrale 
Versorgungsbereiche der Stadt Frankfurt (Oder) erfolgte mit Funktions-
schwerpunkt als Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum mit entspre-
chendem Bezug zur räumlichen Versorgungsfunktion. 

In der Stadt Frankfurt (Oder) sind als zentrale Versorgungsbereiche die „In-
nenstadt Frankfurt (Oder)“, das „Grundversorgungszentrum Hedwigs Ein-
kaufspark“, das „Grundversorgungszentrum „Südringcenter“ und das 
„Grundversorgungszentrum Hansaplatz“ definiert. Dabei ist nach dem Kon-
zept zur gesamtstädtischen Standortsteuerung des Einzelhandels in Frank-
furt (Oder) – den Handlungsschwerpunkten 1 und 2 -, welches am 
7.November 2013 vom Stadtrat beschlossen worden ist, oberste Priorität 
bei der Einzelhandelsansiedlung auf den innerstädtischen Bereich und da-
mit auf das A-Zentrum zu legen. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevan-
ten Hauptsortimenten sind in den zentralen Versorgungsbereichen, vorran-
gig dem A-Zentrum und in abgestufter Ausprägung entsprechend den zu-
gewiesenen Versorgungsfunktionen den C-Zentren vorbehalten. 

Die Nahversorgungslagen ergänzen die zentralen Versorgungsbereiche zur 
Sicherung einer möglichst flächendeckend, fußläufig erreichbaren Nahver-
sorgung im Stadtgebiet. 

Zudem gibt es die vorhandenen Ergänzungsstandorte. Dabei handelt es 
sich um Einzelhandelsstandorte, die in die Struktur der zentralen Versor-
gungsbereiche nicht integriert sind, die jedoch auf Grund ihres Bestandes 
erhalten und geschützt werden sollen. Die Ergänzungsstandorte über-
nehmen ergänzende Versorgungsfunktionen zu den zentralen Versor-
gungsbereichen und sollen deshalb erhalten und geschützt werden. Aus 
diesem Grunde sollen bestimmte Einzelhandelsbetriebe mit nicht zen-
trenrelevanten Hauptsortimenten und nahversorgungs- und zentrenre-
levanten Nebensortimenten auch auf diese Ergänzungsstandorte ge-
lenkt werden. 

Weitere Erläuterungen enthält das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der 
Stadt Frankfurt (Oder) erstellt durch die BBE Handelsberatung GmbH. 
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5 Planfestsetzungen 

Ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept liegt der Stadt Frankfurt (Oder) in 
beschlossener Form vor. Damit kann auch der daraus abgeleitete Bebau-
ungsplan mit seinen ausschließlich auf den Einzelhandel bezogenen Fest-
setzungen städtebaulich begründet werden.1 

5.1 Sachlicher und Räumlicher Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 

Textfestsetzungen 1: 

1.1.) Der vorliegende Bebauungsplan gemäß §9 Abs.2a Baugesetzbuch 
regelt ausschließlich die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben. 

1.2.) Nachfolgende Festsetzungen gelten innerhalb der zeichnerischen 
Abgrenzung nur für Grundstücke und Flächen, die sich innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils nach §34 Baugesetzbuch befinden. Flä-
chen und Grundstücke, die nach §35 Baugesetzbuch (Bauen im Außenbe-
reich) zu beurteilen sind, sind nicht Gegenstand der Regelungen dieses Be-
bauungsplans. Vom Anwendungsbereich des Bebauungsplans ausgenom-
men sind außerdem Bereiche, in denen qualifizierte Bebauungspläne und 
einfache Bebauungspläne, die ein Baugebiet nach §9 Abs.1 Nr.1 Bauge-
setzbuch festsetzen, bestehen. 

Begründung: 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes zum Schutz zentraler Versor-
gungsbereiche werden die bauplanungsrechtlichen Grundlagen für die Ein-
zelhandelsentwicklung gesteuert. 

Für bestehende rechtsverbindliche Bebauungsplangebiete (qualifizierte Be-
bauungspläne und einfache Bebauungspläne, die ein Baugebiet nach §9 
Abs.1 Nr.1 Baugesetzbuch festsetzen) gelten die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche nicht, da sie 
vom Geltungsbereich des Planes ausgenommen sind. Dies gilt auch für Be-
bauungspläne, die erst nach der Inkraftsetzung dieses Bebauungsplanes 
aufgestellt werden. Zukünftige einfache oder qualifizierte Bebauungspläne 
sind mit diesem Bebauungsplan abzustimmen. 

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist entsprechend der Plan-
zeichenverordnung 1990 begrenzt. 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches in der Planzeichnung ist 
ausdrücklich nicht als Satzung im Sinne des §34 Abs.4 Nr. 1-3 Baugesetz-
buch zu verstehen. Es ist nicht Inhalt dieses strategischen Bebauungspla-
nes, die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich entsprechend ei-
ner Klarstellungs- oder Erhaltungssatzung zu übernehmen. Zudem ist auf 
Grund des gewählten Maßstabes eine exakte zeichnerische Darstellung 
nicht möglich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Innenbereich vom 
Außenbereich nicht anhand von Flurstücken oder Grundstücksgrenzen ab-
gegrenzt wird, sondern mit Blick auf den Bebauungszusammenhang. Aus 
diesem Grunde erfolgt sowohl eine zeichnerische als auch eine textliche 
                                                           
 

 

 

1
 dazu BauR 1/2009 Prof. Dr. jur. Schmidt-Eichstädt zu „Steuerung der 

Standortfindung des Einzelhandels durch einen strategischen, stadtweiten 
Bebauungsplan“ S 41 ff. 

Textfestsetzung 1 
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Abgrenzung, wobei die zeichnerische Abgrenzung im Zweifelsfalle großzü-
giger gewählt ist. Damit umfasst der in der Planzeichnung dargestellte Gel-
tungsbereich u. a. möglicherweise auch Flächen, die als Außenbereich 
i.S.d. §35 Baugesetzbuch einzustufen sind. Bezüglich der Außenbereichs-
flächen sind Entwicklungen nicht auszuschließen, die in Zukunft zum Ent-
stehen von Innenbereichen nach §34 Baugesetzbuch führen können und 
auf denen dann ein Regelungsbedarf entsteht. Die Aufnahme dieser Flä-
chen in die planerische Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs hat 
daher auch vorsorgenden Charakter. Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes gelten also für den jeweiligen, im Zeitpunkt der Anwendung der Sat-
zung zu bestimmenden Innenbereich nach §34 Baugesetzbuch. Es ist in der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes anerkannt, dass auch 
der Umstand, dass sich der räumliche Geltungsbereich einer Satzung „dy-
namisch“ mit der tatsächlichen Veränderung des Bebauungszusammen-
hanges „automatisch“ mit verändert, nicht zur mangelnden Bestimmtheit der 
Satzung führt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nämlich im – 
maßgebenden – Zeitpunkt der Anwendung der Satzung eindeutig bestimm-
bar.“ 2 

Der Bebauungsplan gilt nicht für Bereiche, in denen ein qualifizierter Be-
bauungsplan oder ein einfacher Bebauungsplan, der ein nach §9 Abs.1 Nr.1 
Baugesetzbuch ein Baugebiet festsetzt, existiert. Auch insofern müssen im 
Zeitpunkt der Anwendung der Satzung planungsrechtlich relevante Entwick-
lungen (insbesondere die Aufhebung von bestehenden Bebauungsplänen 
und das Inkrafttreten neuer Bebauungspläne) berücksichtigt werden. 

5.2 Gliederung des Geltungsbereiches 

5.2.1 Zentraler Versorgungsbereich 

Textfestsetzung 2.1: 

2.1.) Zentraler Versorgungsbereich: 

 Innenstadt Frankfurt (Oder) 

 Grundversorgungszentrum Hansaplatz 

 Grundversorgungszentrum „Hedwigs Einkaufspark“ 
und 

 Grundversorgungszentrum „Südringcenter“ 

Begründung: 

Die zentralen Versorgungsbereiche sind im Bebauungsplan orange hervor-
gehoben. Ihre Abgrenzung ergibt sich aus dem Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder), erstellt durch die BBE Handelsbera-
tung GmbH. 

5.2.1.1. Zentraler Versorgungsbereich „Innenstadt Frankfurt (Oder)“ 

Der gemäß den aktuellen städtebaulichen Zielsetzungen nach dem Einzel-
handels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder) definierte zentrale 
Versorgungsbereich „Innenstadt Frankfurt (Oder)“ bildet – neben den 
Grundversorgungszentren Hedwigs Einkaufspark, Südringcenter und Han-
saplatz – einen schützenswerten zentralen Versorgungsbereich im Sinne 
                                                           
 

 

 

2
 BVerwG, Urt. v. 16.6.1994 - 4 C 2/94 -, Rdnr. 18 (zitiert nach juris). 

Textfestsetzung 2 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

des §9 Abs.2a Baugesetzbuch. Alle weiteren Versorgungsfunktionen der 
ergänzenden Standortstrukturen (insbesondere Ergänzungsstandorte SMC 
(Spitzkrugring), Am Messering/ Nuhnenstraße und Josef- Gesing- Straße 
sowie die Nahversorgungslagen) sind in ihrer Funktionszuweisung und Wei-
terentwicklung auf den zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt Frankfurt 
(Oder)“ abzustimmen. 

Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt Frankfurt (Oder) nimmt Ver-
sorgungsfunktionen für die Gesamtstadt und das überörtliche Einzugsgebiet 
von Frankfurt (Oder) wahr. Den Einzelhandelsschwerpunkt in der Frankfur-
ter Innenstadt bildet das Einkaufszentrum Oderturm/ Lenné- Passagen mit 
zusammen 64% des innerstädtischen Einzelhandelsbesatzes. Magnetan-
bieter in diesem Einkaufszentrum sind derzeit ein Karstadt Schnäppchen-
center, ein H&M Modemarkt, ein Buchhandel sowie der Elektrofachmarkt 
Medimax, ergänzt durch eine breite Fachgeschäftsstruktur. Der Oderturm 
erweist sich im Schwerpunkt als 25-geschossiger Bürokomplex mit integrier-
tem Einkaufszentrum in den unteren beiden Ebenen. Einen weiteren inner-
städtischen Schwerpunkt bildet an der Heilbronner Straße das 2007 eröffne-
te Quartier Konsument, eine Einzelhandelsagglomeration mit einem Kauf-
land-Verbrauchermarkt als Kernanbieter und weiteren Fachgeschäften/ 
Fachmärkten (Takko, Deichmann, Mäc Geiz u.a.). Des Weiteren ist die 
„Magistrale“ (Karl-Marx-Straße) zu erwähnen, die sich vom Einkaufszentrum 
Oderturm/ Lenné-Passage und Slubicer Straße auf einer Gesamtlänge von 
ca. 400m und einer Breite von ca. 60m erstreckt. Dieser Gesamtkomplex 
steht unter Denkmalschutz. In diesem Bereich ist ein hoher Gewerbeleer-
stand zu verzeichnen, da der Bereich an Standortqualität mit Blick auf die 
Qualität der Angebote als auch die Passanten- und Kundenfrequenz in 
Richtung des nördlichen Teils verloren hat. 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder) stellt 
fest, dass auf Grund einer ungenügenden Verflechtung und funktionalen 
Kopplung innerstädtischer Einzelhandelsfunktionen die Innenstadt derzeit 
nicht die Funktion eines Hauptgeschäftszentrums wahrnimmt. Das Erschei-
nungsbild der Innenstadt wird derzeit geprägt durch umfängliche Sanie-
rungsmaßnahmen von Gebäuden und Plätzen, wodurch die im zweiten 
Weltkrieg zerstörte Altstadt wiederhergestellt werden soll und eine ange-
strebte, zukünftige Entwicklung in Richtung der Oder bereits erkennbar ist. 
Zur Weiterentwicklung strebt die Stadt Frankfurt (Oder) die Aufnahme der 
Innenstadt in das Bund- Länder- Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzen-
tren“ an. Erhebliche Teile der Innenstadt weisen heute Leerstand auf. Die 
Anziehungskraft und Ausstrahlungswirkung der Innenstadt Frankfurt (Oder) 
ist laut dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder) 
derzeit begrenzt und eines Oberzentrums nicht angemessen. Es wird in 
dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept daher dringend empfohlen der In-
nenstadtentwicklung oberste Priorität einzuräumen. Die nachfolgende Ab-
bildung stellt den zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt Frankfurt (O-
der)“ klar. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes beziehen sich weder 
auf diesen noch auf die übrigen zentralen Versorgungsbereiche. 
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Grundstücksliste: 

Flur Flurstück Eigentümer 

25 8 (teilw.), 54 (teilw.) Stadt Frankfurt (Oder) 

25 43 privat 

29 138 (teilw.), 143 
(teilw.), 155, 156, 157, 
159 (teilw.), 162 (teilw.) 

Stadt Frankfurt (Oder) 

29 154, 160, 163, 164 
(teilw.), 165, 166, 167, 
168, 169, 170  

Bundesrepublik 
Deutschland 

29 133 (teilw.), 176 
(teilw.), 178 (teilw.), 
183 (teilw.), 185 (teilw.) 

privat 

35 49 (teilw.), 65 (teilw.), 
85 (teilw.) 

Stadt Frankfurt (Oder) 

35 82, 83, 84 privat 

36 46, 60/1, 65, 66 (teilw.), 
72 (teilw.), 73 (teilw.), 
74, 75, 76, 77, 78, 102 
(teilw.), 105 (teilw.), 
106, 107, 108, 109 

Stadt Frankfurt (Oder) 

Abgrenzung des 
Zentralen Versor-
gungsbereiches 
„Innenstadt Frank-
furt (Oder)“ 

Stand: September 
2014 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

36 93, 101, 103, 110 privat 

37 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 27, 29, 32/3 
(teilw.), 35/2, 36/2, 
37/2, 50/3, 54/2 (teilw.), 
107, 106, 108, 109, 
110, 111, 115, 118 
(teilw.)  

Stadt Frankfurt (Oder) 

37 23, 24, 25, 26, 28, 
32/1, 33, 34/1, 34/2, 
35/1, 36/1, 37/1, 50/2, 
54/1, 55/1, 105, 116, 
117  

privat 

38 64 (teilw.), 91 (teilw.), 
107 (teilw.), 109 
(teilw.), 117 (teilw.), 
118 (teilw.)  

Stadt Frankfurt (Oder) 

38 68 (teilw.), 92, 93, 116, 
119, 121, 122 (teilw.) 
130, 131, 134 (teilw.) 

privat 

150 1 (teilw.), 15 (teilw.), 
17, 19, 21, 32, 33, 35, 
40 (teilw.), 42, 45, 62, 
69 (teilw.), 70 (teilw.), 
71, 77 (teilw.), 78 
(teilw.), 86, 109, 110, 
112, 113, 115, 126, 
143 (teilw.), 144 
(teilw.), 161 (teilw.)  

Stadt Frankfurt (Oder) 

150 16, 18, 20, 22, 28, 29, 
30, 31, 34, 37, 41, 44, 
46, 47, 57, 59, 60, 61, 
63 (teilw.), 64 (teilw.), 
65 (teilw.), 90, 96, 97, 
98, 99, 114, 122 
(teilw.), 123 (teilw.), 
124 (teilw.), 125 
(teilw.), 133, 137, 138, 
139, 140 (teilw.), 145 
(teilw.), 158, 159  

privat 

 

5.2.1.2 Grundversorgungszentren als zentrale Versorgungsbereiche 

5.2.1.2.1 Allgemeine Erläuterungen zu den „Grundversorgungszentren“ 

Zentrale Versorgungsbereiche bilden auch die sogenannten Grundversor-
gungszentren. Grundversorgungszentren (C-Zentren) sind städtebaulich in-
tegrierte Zentren mit jeweils stadtteilbezogener Versorgungsfunktion. 
Ziel ist eine konzentrierte, umfassende Grundversorgung vom täglichen Be-
darf bis zu Nachfragesegmenten des autoorientierten Wochenbedarfs, er-
gänzt durch umfassende Dienstleistungen (medizinische, öffentliche, wohn-
gebietsnahe Dienstleistungen) und auch Gastronomieangebote. 



 

12 

Speziell in Stadtgebieten mit rückläufigen Bevölkerungszahlen sichert die 
angestrebte Konzentration auf Versorgungszentren den Erhalt einer mög-
lichst wohnungsnahen und somit für weite Teile der Bevölkerung auch fuß-
läufig erreichbaren Grundversorgung. In diesem Sinne bilden Grundversor-
gungszentren einen Lebensmittelpunkt im jeweiligen Stadtteil und entspre-
chen ebenfalls schützenswerten zentralen Versorgungsbereichen im 
Sinne des aktuellen Baurechts (Schutz zentraler Versorgungsbereiche 
gemäß §1 Abs.6 Nr.4, §2 Abs.2 Satz 2, §9 Abs.2a und §34 Abs.3 Bauge-
setzbuch). 

Innerhalb des Zentrenkonzeptes der Stadt Frankfurt (Oder) erfüllen drei 
Grundversorgungszentren diese Anforderungen aus Einzugsgebiet, Aus-
stattung und Funktionszuweisung: 

Stadtteil Nord – Grundversorgungszentrum Hansaplatz 

Stadtteil Beresinchen – Grundversorgungszentrum Hedwigs Einkaufspark 
(HEP-Center) 

Stadtteil Süd – Grundversorgungszentrum Südringcenter 

Eine detaillierte Beschreibung dieser drei zentralen Versorgungsbereiche 
mit individuellen Angaben zum Einzelhandelsbestand und den Komplemen-
tärnutzungen sowie mit Aufwertungsempfehlungen finden sich im Einzel-
handel- und Zentrenkonzept (dort unter 4.4.2). 

Die drei Grundversorgungszentren liegen in den äußeren Stadtumbaugebie-
ten „Neuberesinchen“, „Süd“ und „Nord“, für die in den nächsten Jahren 
weitere Bevölkerungsverluste prognostiziert werden3. Das INSEK 2014-
2025 formuliert als wichtige stadtentwicklungspolitische Zielsetzung den Er-
halt von stabilen Kernbereichen je äußerem Stadtumbaugebiet4. In diesem 
Sinne dient die planungsrechtliche Sicherung der Grundversorgungszentren 
dieser Zielsetzung. 

5.2.1.2.2 „Grundversorgungszentrum Hansaplatz“ 

Das Grundversorgungszentrum Hansaplatz liegt inmitten des Stadtteiles 
Nord und übernimmt durch eine Funktionsbündelung im Umfeld des Hansa-
platzes die Funktion eines zentralen Versorgungsbereiches. 

Das Grundversorgungszentrum Hansaplatz hat besondere Bedeutung für 
die fußläufige Nahversorgung, steht aber auch im unmittelbaren Wettbe-
werb mit vergleichbaren Anbietern (v.a. Spitzkrug Multi Center), die autoori-
entierte Kunden ansprechen. Das Grundversorgungszentrum Hansaplatz 
besteht auf zwei Ebenen, von denen derzeit die vorrangige Kundenfrequenz 
auf einen Lebensmittelmarkt in der unteren Ebene konzentriert ist. Die obe-
re Ebene weist einigen Leerstand auf. Eine stärkere Verknüpfung dieser 
beiden Ebenen wird in dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt 
Frankfurt (Oder), empfohlen. 

Das Grundversorgungszentrum Hansaplatz liegt im Stadtumbaugebiet 
„Nord“, für das für die Folgejahre ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert 
wird. Angesichts der innenstadtnahen Lage eignen sich die perspektivisch 

                                                           
 

 

 

3
 (vgl. Stadt Frankfurt (Oder): Prognosen Gesamtstadt und ausgewählte Gebiete, Dezember 

2012) 

4
 (vgl. Stadt Frankfurt (Oder): INSEK 2014-2025, Mai 2014, Seite 187 ff) 



 

13 

Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

vom Rückbau betroffenen Flächen für individuellen Wohnungsbau. Die pla-
nungsrechtliche Sicherung des Grundversorgungszentrums unterstützt die 
stadtentwicklungspolitische Zielsetzung, den Stadtteil Nord zu stabilisieren. 

Die räumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches wird in 
nachfolgender Abbildung gekennzeichnet; eingebunden ist auch die unmit-
telbar am Hansaplatz angrenzende Baustruktur mit Handels- und Dienstleis-
tungsflächen. 

 

Grundstücksliste: 

Flur Flurstück Eigentümer 

10 108/2 privat 

235 Stadt Frankfurt (Oder) 

236 Stadt Frankfurt (Oder) 

237 privat 

238 pivat 

239 Stadt Frankfurt (Oder) 

240 (teilweise) privat 

286 (teilweise) Stadt Frankfurt (Oder) 

330 (teilweise) Stadt Frankfurt (Oder) 

 

5.2.1.2.3. „Grundversorgungszentrum Hedwigs Einkaufspark“ 

Im Stadtteil Beresinchen übernimmt das 1995 entstandene Einkaufszentrum 
„Hedwigs Einkaufspark“ (HEP), integriert in das Siedlungsgebiet „Am Hed-
wigsberg“, die Versorgungsfunktion eines Grundversorgungszentrums (C- 

Abgrenzung des 
Zentralen Versor-
gungsbereiches 
„Grundversor-
gungszentrum 
Hansaplatz“ 

Stand: September 
2014 
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Zentrum). 

Das HEP liegt im Stadtumbaugebiet „Neuberesinchen“, für das für die 
Folgejahre der größte Bevölkerungsrückgang prognostiziert wird. Der dar-
aus folgende Rückbau von Wohnungen ist stadtstrukturell verträglich im 
Wohnkomplex WK IV vorgesehen. Der hier geplante flächenhafte Rückbau 
bildet in der Folge eine neue Stadtkante, die Birkenalle, aus. Das HEP stellt 
einen wichtigen Bestandteil des sich nördlich anschließenden verbleibenden 
Siedlungsbereichs dar5. Die planungsrechtliche Sicherung des Grundver-
sorgungszentrums unterstützt die stadtentwicklungspolitische Zielsetzung 
der Stabilisierung dieses Kernbereichs. 

Die ursprüngliche Dimensionierung des HEP- Centers bezog sich auf ein 
ehemaliges, gegenwärtig nicht mehr verfügbares Einwohner- und Kunden-
potenzial. Die langfristige Sicherung dieses C-Zentrums bedarf einer weit-
gehenden Konzentration stadtteilbezogener Grundversorgungsfunktionen 
auf dieses Center, welches im Bestand ausreichende, nicht ausgeschöpfte 
Entwicklungsperspektiven bietet. 

Bereits unmittelbar angrenzende Gewerbeeinheiten auf Nachbargrundstü-
cken (Baby-Fachmarkt, Lebensmitteldiscounter) sind auf Empfehlung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzepts ausdrücklich nicht eingebunden. Sie 
sind als aktuelle Bestandsobjekte der Frankfurter Einzelhandelsstrukturen 
einzustufen, jedoch nicht als mittel- und langfristige Entwicklungsperspekti-
ve eines Grundversorgungszentrums. Eine über die bestehende Dimensio-
nierung des HEP- Centers hinausgehende Abgrenzung würde der notwen-
digen Bündelung und Konzentration von Grundversorgungsfunktionen im 
Stadtteil Beresinchen widersprechen und zu einem langfristigen Attraktivi-
tätsverlust und somit zur Gefährdung des C- Zentrums beitragen. 

Die nachfolgende Abbildung kennzeichnet eine entsprechende Abgrenzung 
des C-Zentrums ausschließlich auf den Gebäudekomplex bzw. die Grund-
stücke des HEP-Centers. 

                                                           
 

 

 

5
 vgl. Stadt Frankfurt (Oder): INSEK 2014-2025, Mai 2014, S. 198 ff 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

 

 

Grundstücksliste: 

Flur Flurstück Eigentümer 

151 170 p 

5.2.1.2.4. „Grundversorgungszentrum Südringcenter“ 

Das Einkaufszentrum „Südringcenter“ fungiert als Grundversorgungszent-
rum für den Stadtteil Süd. Es bildet den Einzelhandelsschwerpunkt im 
Stadtteil Süd: Das Grundversorgungszentrum Südringcenter ist in die um-
liegende Wohnbebauung des Stadtteiles eingebunden und zugleich gelegen 
an der Leipziger Straße, einer wichtigen südlichen Verkehrsachse der Stadt 
Frankfurt (Oder). Es bietet damit eine gute Erreichbarkeit für ein größeres 
Versorgungsumfeld von städtebaulichem Gewicht. 

Das Südringcenter liegt im Stadtumbaugebiet „Süd“, für das ein erheblicher 
Bevölkerungsrückgang prognostiziert wird6. Die im INSEK 2014-2025 for-
mulierte stadtentwicklungspolitische Zielrichtung strebt eine Qualifizierung 

                                                           
 

 

 

6
 vgl. Stadt Frankfurt (Oder): Prognosen Gesamtstadt und ausgewählte Gebiete, Dezember 

2012 

Abgrenzung des 
Zentralen Versor-
gungsbereiches 
„Grundversor-
gungszentrum 
Hedwigs Einkaufs-
park“ 

Stand: September 
2014 
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des Gebietes als Wohnstandort mit hohem Eigenheimanteil an. Die auf-
grund der Bevölkerungsentwicklung unausweichlich entstehenden Rück-
bauflächen bergen ein Nachnutzungspotenzial für ein durchgrüntes Wohn-
gebiet mit offener Bebauungsstruktur7. Die planungsrechtliche Sicherung 
des Grundversorgungszentrums unterstützt die stadtentwicklungspolitische 
Zielsetzung, den Stadtteil Süd zu stabilisieren. 

Angesichts des prognostizierten starken Bevölkerungsrückgangs auch im 
Stadtteil Süd soll die dominante Stellung des Südringcenters im Stadtteil 
gesichert werden. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Frank-
furt (Oder), rät deshalb dazu, konkurrierende Standortentwicklungen im 
Stadtteil Süd zwingend auszuschließen. 
 

 

Grundstücksliste: 

Flur Flurstück Eigentümer 

99 436, 644 p 

 

                                                           
 

 

 

7
 vgl. Stadt Frankfurt (Oder): INSEK 2014-2025, Mai 2014, S. 201 ff 

Abgrenzung des 
Zentralen Versor-
gungsbereiches 
„Grundversor-
gungszentrum Süd-
ringcenter“ 

Stand: Juli 2014 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

5.2.2. Ergänzungsstandorte 

Textfestsetzung 2.2: 

2.2.) Ergänzungsstandorte, die dem Schutz der zentralen Versorgungsbe-
reiche dienen (Flurstücke siehe Begründung): 

 „SMC/ Spitzkrugring“, 

 „Am Messering/ Nuhnenstraße“ und 

 „Josef- Gesing- Straße“. 
 

Begründung: 

Die Ergänzungsstandorte sind im Bebauungsplan grün hervorgehoben. Ihre 
Abgrenzung ergibt sich aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der 
Stadt Frankfurt (Oder) erstellt durch die BBE Handelsberatung GmbH. 

Ergänzungsstandorte des großflächigen Einzelhandels übernehmen grund-
sätzlich Versorgungsfunktionen, die in zentralen Versorgungsbereichen 
nicht umsetzbar sind oder gemeinsam mit den zentralen Versorgungsberei-
chen zu einer umfassenden Stärkung des Einzelhandelsstandortes und so-
mit der Zentralität der Stadt Frankfurt (Oder) beitragen. Die Ergänzungs-
standorte unterstützen damit die zentralen Versorgungsbereiche. 

Die Ergänzungsstandorte werden durch die im Folgenden aufgelisteten 
Flurstücke definiert.  

Ausgehend von einem hohen Verkaufsflächenbesatz im Stadtgebiet Frank-
furt (Oder), einem zukünftigen Nachfragerückgang im gesamten Verflech-
tungsbereich und einer angestrebten prioritären Entwicklung des A-
Zentrums Innenstadt ist ein weiteres Flächenwachstum bei nahversor-
gungs- und zentrenrelevanten Warengruppen im Ergänzungsstandort aus-
zuschließen. 

Es liegen qualifizierte Bebauungspläne für den Ergänzungsstandort „SMC/ 
Spitzkrugring“ (VEP 7.7–003) und den Ergänzungsstandort „Am Messering/ 
Nuhnenstraße“ (BP-06-012 und BP-06-015) vor. Diese Bebauungspläne 
werden durch den Bebauungsplan nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch nicht 
unmittelbar berührt, da der Bebauungsplan nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch 
allein Regelungswirkung für Grundstücke und Flächen enthält, die sich in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils nach §34 Baugesetz-
buch befinden. Es ist geplant, die Bebauungspläne für die Ergänzungsstan-
dorte „SMC/ Spitzkrugring“ und „Am Messering/ Nuhnenstraße“ diesem Be-
bauungsplan nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch anzupassen. 

5.2.2.1 Ergänzungsstandort SMC/ Spitzkrugring 

Der Ergänzungsstandort am nördlichen Stadtrand ist derzeit mit ca. 38.000 
m² Einzelhandelsfläche zugleich mit Abstand flächengrößter Einzelhandels-
standort der Stadt Frankfurt (Oder). Mit seiner guten innerörtlichen und re-
gionalen Erreichbarkeit bildet er neben dem A-Zentrum Innenstadt den 
zweiten Einzelhandelsschwerpunkt und trägt maßgeblich zur regionalen 
Ausstrahlung und somit zur Zentralität des Oberzentrums Frankfurt (Oder) 
bei. 

Der Ergänzungsstandort vereint gegenwärtig 29% der Einzelhandelsflächen 
von Frankfurt (Oder) und bindet mit 22% einen dem A-Zentrum Innenstadt 
vergleichbaren Umsatzanteil. Den Kern bildet das periphere Einkaufszent-
rum „Spitzkrug Multi Center“ mit einem breiten Angebotsspektrum auch in 
nahversorgungs- und zentrenrelevanten Branchen. Flächengrößte Mag-
netanbieter sind u.a. Kaufland-SB-Warenhaus, Modemarkt Adler, Elektro-
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fachmarkt Medimax, Sportfachmarkt Intersport, Fachmarkt Dänisches Bet-
tenlager und Heimtierfachmarkt Fressnapf mit zusammen ca. 11.200 m² 
Verkaufsfläche. 

Angrenzend zum Einkaufszentrum befinden sich südöstlich an der Perle-
berger Straße das Einrichtungshaus Hoffmann-Möbel, rückwärtig zum Ein-
kaufszentrum am Spitzkrugring liegt u.a. ein toom-Baumarkt. 

Des Weiteren sind in der nachfolgenden Abgrenzung des Ergänzungsstan-
dortes auch ein Fachgroßhandel und kleinere Gewerbebetriebe eingebun-
den. 

 

Im Fokus des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes stehen die nahversor-
gungs- und zentrenrelevanten Angebote und deren zukünftige Abstimmung 
mit den Versorgungsfunktionen der zentralen Versorgungsbereiche, insbe-
sondere mit dem prioritären Ziel der Innenstadtentwicklung. Etwa 62% der 
gegenwärtigen Umsatzbindung bzw. ein Verkaufsflächenanteil von 42% des 
Ergänzungsstandortes ist den nahversorgungs- und zentrenrelevanten Wa-
rengruppen zuzuordnen. 

In Abstimmung mit den Zielen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes ist 
eine zukünftige Standortsteuerung erforderlich, welche den auch maßgebli-
chen gesamtstädtischen und regionalen Ergänzungsstandort entsprechen-

Abgrenzung des 
Ergänzungsstan-
dortes SMC/ Spitz-
krugring 
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de Entwicklungsperspektiven einräumt, sich zugleich aber den Zielen der 
Innenstadtentwicklung unterordnet. 

Grundstücksliste: 

Flur Flurstück Eigentümer 

12 1/1 privat 

116 136, 137. 137, 138, 
139, 140, 485, 567, 
569 tlw., 574, 576, 579, 
585, 586, 587, 588, 
589, 591, 592, 
593,594, 595, 596 tlw., 
597 tlw., 598, 608, 609, 
689 tlw., 690, 691, 707, 
708, 710, 711, 890, 
891, 892, 893, 894, 
895 tlw., 896   

privat 

116 571tlw., 572, 573, 577, 
580, 581, 599, 600, 
601, 602   

Stadt Frankfurt (Oder) 

 

5.2.2.2 Ergänzungsstandort Am Messering/ Nuhnenstraße 

Der Ergänzungsstandort Am Messering/ Nuhnenstraße zeigt sich als zwei-
geteilter Standort mit gemeinsamer Ausstrahlung im Stadtteil West. Die Ab-
grenzung als Ergänzungsstandort konzentriert sich auf die jeweils zugehöri-
gen Grundstücke der drei Gebäudekomplexe. 

Am Messering sind ein real-SB-Warenhaus (einschließlich Getränkemarkt, 
Textildiscounter KiK und Konzessionäre) sowie die beiden Fachmärkte 
Hammer-Heimtex und Möbel-Boss ansässig, am benachbarten Standort 
Nuhnenstraße ein Baumarkt. 

In dieser Konstellation erfüllt der Ergänzungsstandort gesamtstädtische und 
regionale Versorgungsfunktionen für autoorientierte Groß- und Wochenein-
käufe des Lebensmittelhandels sowie für nicht-zentrenrelevante Kernsorti-
mente. Als vorrangig autoorientierter Ergänzungsstandort verfügt er über 
eine gute Verkehrsanbindung im Stadtgebiet, jedoch ohne direkte Anbin-
dung an Hauptverkehrsachsen. 

Stand: September 
2014 
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Grundstücksliste: 

Flur Flurstück Eigentümer 

154 60, 61, 74. 123, 124, 
75tlw. 

privat 

87 131, 152 privat 

 

5.2.2.3 Ergänzungsstandort Josef- Gesing- Straße 

Der Ergänzungsstandort Josef-Gesing-Straße zeigt sich im Versorgungs-
schwerpunkt als Verbrauchermarktstandort für den Stadtteil West. 

Kernanbieter ist ein Kaufland-Verbrauchermarkt, ergänzt durch mehrere 
Fachgeschäfte/Fachmärkte. Die aktuelle Gesamtverkaufsfläche umfasst ca. 
4.700m², davon entfallen annähernd 3.400m² auf den Verbrauchermarkt 
(incl. Getränkemarkt). Unter den weiteren Anbietern ist insbesondere auf 
den Textildiscounter KiK zu verweisen. 

Der Ergänzungsstandort übernimmt in Funktionsabstimmung mit dem Son-
dergebiet Nahversorgung West eine wichtige Vollversorgerfunktion inner-
halb des Stadtteiles West, eine darüber hinausgehende Kundenbindung 
bleibt von nachrangiger Bedeutung. 

Durch seine unmittelbare Nachbarschaft zu Wohngebieten des Stadtteiles 
West kann er ungeachtet einer vorrangig autoorientierten Kundenbindung 
partiell auch Nahversorgungsfunktionen wahrnehmen. 

Die nachfolgende Abgrenzung schließt die aktuelle Bestandssituation ein, 
zuzurechnen ist das gesamte Grundstück mit Gebäudekomplex und Park-
flächen.  

Abgrenzung des 
Ergänzungsstan-
dortes – Am Mes-
sering/ Nuhnen-
straße 

Stand: September 
2014 
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Grundstücksliste: 

Flur Flurstück Eigentümer 

88 132 privat 

 

5.2.3. Nahversorgungslagen 

Textfestsetzung 2.3. (Nahversorgungslagen) 

2.3.) Als Nahversorgungslagen werden definiert: 

 Dr.-Salvador-Allende-Höhe 1 

 Berliner Straße 40 
 
Begründung: 

Nahversorgungslagen dienen im Sinne einer möglichst flächendeckenden 
wohnungsnahen und/ oder wohnortnahen Nahversorgung im Stadtgebiet 
Frankfurt (Oder) zur funktionalen Ergänzung der zentralen Versorgungsbe-
reiche (A- und C- Zentren), im Stadtteil West zur Ergänzung des Sonderge-
bietes Nahversorgung West. Sie zeichnen sich durch eine wohngebietsinte-
grierte Lage aus, beschränken sich in ihrer Funktion auf die Grundversor-
gung mit Waren des täglichen Bedarfs.  

Nahversorgungslagen sind definiert als Standorte von Supermärkten oder 
Lebensmitteldiscountern, ergänzt mit Lebensmittelhandwerk (Bäcker, Flei-
scher) im Eingangsbereich. Eine zusätzliche Standortagglomeration mit 
kleinteiligen Fachgeschäften im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbe-
reich und/ oder Dienstleistern ist im Einzelfall möglich (vgl. Regelungen zum 
Nachbarschaftsladen Frankfurt (Oder)), vorausgesetzt, dass die Agglomera-
tion keine über den unmittelbaren Nahversorgungsbereich wirkende Stand-
ortattraktivität mit nachfolgenden, negativen Wettbewerbseffekten auf zent-
rale Versorgungsbereiche oder auf benachbarte Nahversorgungslagen nach 
sich zieht. 

Abgrenzung des 
Ergänzungsstan-
dortes großflächi-
ger Einzelhandel – 
Josef- Gesing- 
Straße 

Stand: September 
2014 



 

22 

Nahversorgungslagen sind in ihrer Dimensionierung und Ausstattung 
grundsätzlich auf die spezifischen Nahversorgungsfunktionen und das rele-
vante Nahversorgungspotenzial abzustimmen. Dies schließt eine Größen-
dimensionierung der Lebensmittelmärkte i. d. R. bis maximal 1.000m² ein, 
eine darüber hinausgehende Dimensionierung bedarf stets des Nachweises 
der städtebaulichen Verträglichkeit (Auswirkung auf zentrale Versorgungs-
bereiche, vorrangige Orientierung auf eigenständige Nahversorgungsfunkti-
on).  

Die im Einzelhandels- und Zentrenkonzept auf den Seiten 29 und 31 mar-
kierten Nahversorgungslagen 

Nahversorgungslage Dr.-Salvador-Allende-Straße 1  
Nahversorgungslage Berliner Straße 40 
Nahversorgungslage Bergstraße 2 
Nahversorgungslage Cottbuser Straße 7 
Nahversorgungslage Weinbergweg 36 
Nahversorgungslage Spartakusring 20 
Nahversorgungslage Im Technologiepark 33 
Nahversorgungslage August-Bebel-Straße 35a 
Nahversorgungslage Rathenaustraße 4 

übernehmen Nahversorgungsfunktionen für die wohnortnahe Versorgung 
des markierten Einzugsbereiches. 

Diese benannten Nahversorgungslagen wurden ergänzt um die im Bestand 
vorhandene Nahversorgungslage des Spartakusring 20, welche auf Grund 
ihrer Lage inmitten eines Wohngebietes eine wichtige Nahversorgungsfunk-
tion erfüllt. Diese Nahversorgungslage unterfällt als genehmigte Anlage oh-
nehin dem Bestandsschutz, welcher mit der Textfestsetzung 4 noch einmal 
unterstrichen und verdeutlicht wurde. Jedoch soll die Nahversorgungslage 
auch zukünftig an dieser wichtigen Stelle ihrer Nahversorgungsfunktion ge-
recht werden. Es sind ausreichend Abstände zu anderen Nahversorgungs-
einrichtungen gegeben, die eine Aufnahme in den Festsetzungskatalog 
rechtfertigen. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Versehen zu 
einer Nichtberücksichtigung im Einzelhandels- und Zentrenkonzept führte, 
was nun bereinigt wird. 

Ziel ist der Erhalt dieser Handelsstandorte für die Grundversorgung mit Le-
bensmitteln. Diesem Ziel dient die Festsetzung unter (3.2.4). Danach ist in 
den gekennzeichneten Bereichen ein Lebensmittelmarkt auch in baulicher 
Einheit mit Lebensmittelhandwerk zulässig, der eine Gesamtverkaufsfläche 
von 1.000m2 nicht überschreitet. Mit dieser Aussage ist lediglich gemeint, 
dass innerhalb der Nahversorgungslagen ein Einzelhandelsbetrieb mit einer 
Verkaufsfläche von bis zu 1.000m² keine schädlichen Auswirkungen auf die 
zentralen Versorgungsbereiche auslöst. Ob bei der Nutzungsaufgabe oder 
bei einer beabsichtigten Erweiterung sich ein derartiger Einzelhandelsbe-
trieb i.S.d. §34 Baugesetzbuch in die Eigenart der näheren Umgebung ein-
fügt, ist damit nicht beantwortet. 

Für diese städtebaulich geeigneten Standorte wird der Bestand dadurch ge-
sichert. Bei dauerhafter Nutzungsaufgabe eines dieser Standorte - so dass 
von einer nachprägenden Wirkung der Nutzung nicht mehr gesprochen 
werden kann - ist im Rahmen von Befreiungen nach §31 Abs.2 Baugesetz-
buch auf Grundlage der entsprechenden Festsetzung über die Neuansiede-
lung für den definierten Einzugsbereich der fußläufigen Erreichbarkeit (ca. 
500m) zu entscheiden. 

Für die darüber hinaus existierenden Standorte, die nicht die Kriterien einer 
integrierten Nahversorgungslage nach dem Einzelhandels- und Zentren-



 

23 

Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

konzept erfüllen, erfolgt folglich keine Funktionszuweisung. Sie unterliegen 
dem Bestandsschutz (vgl. Festsetzung (4)). 

5.3 Einschränkung der Art der baulichen Nutzung 

5.3.1. Grundsätzlicher Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten 

Textfestsetzung 3.1: 

3.1.) Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind außerhalb der zentra-
len Versorgungsbereiche Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten unzulässig. 

Begründung: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, außerhalb der vier zentralen 
Versorgungsbereiche, ist die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
von Einzelhandelsbetrieben – soweit sie nicht unter den genannten aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen aufgeführt sind – mit zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Sortimenten grundsätzlich unzulässig. Die Errich-
tung von Handelsbetrieben bzw. Änderungen und Nutzungsänderungen zu 
Handelsbetrieben mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
ist mit Wirksamkeit des Bebauungsplanes außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche nur noch auf Grundlage der festgesetzten Ausnahme zuläs-
sig. 

Entsprechend den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Frankfurt 
(Oder) soll die Innenstadt für den Kunden attraktiver gestaltet werden, um 
diesen Einzelhandelhandelsstandort langfristig zu sichern und weiter zu 
entwickeln. Dieses Ziel hat oberste Priorität. 

Die zukünftigen Handelsnutzungen der Stadt sollen zur Stärkung der zent-
ralen Versorgungsbereiche konzentriert werden. Diese für die ansässige 
Bevölkerung wichtigen Zentren sollen im Interesse einer verbrauchernahen 
Versorgung und Innenstadtentwicklung erhalten und entwickelt werden. 
Deshalb erfolgte in dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept eine räumliche 
Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche (abschließend erläutert im 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Frankfurt (Oder)) und eine 
Funktionszuweisung für diese Bereiche. 

Außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sollen Einzelhandelsnutzun-
gen zukünftig nur noch eingeschränkt zulässig sein. 

Diese Ausschlussfestsetzung umfasst nur Einzelhandelsbetriebe mit zen-
tren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass Einzelhandelsbetriebe mit (allein) nicht zentren- bzw. 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten zulässig sind. Diese „Feindifferen-
zierung“ ist bewusst gewählt, um den Eigentümer nur insoweit zu beschrän-
ken, wie es mit Blick auf die zu schützenden zentralen Versorgungsbereiche 
erforderlich ist. Es ist in der Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass 
eine solche „Feindifferenzierung“ im Hinblick auf die Art der Sortimente zu-
lässig ist.8 

                                                           
 

 

 

8
 etwa OVG NRW, Urteil vom 22. April 2004 – 7 A D 142/02.ME -, Rdnr. 80 ff. 

(zitiert nach juris); BVerwG, Beschl. v. 4.Oktober 2001 - 4 BM 45/01 -, Rdnr. 22 
(zitiert nach juris);BVerwG, Urt. v. 29.Januar 2009 – 4 C 16/07 -, Rdnr. 13 (zitiert 
nach juris) 

Textfestsetzung 3.1 
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Unter dem Begriff des Sortiments wird die Gesamtheit der von einem Han-
delsbetrieb angebotenen Waren und Warensorten verstanden. Sortimente 
sind dann als Hauptsortimente oder als Kernsortimente anzusehen, wenn 
der typische Charakter des Betriebes von ihnen bestimmt wird. Als Rand- 
oder Nebensortiment kommen nur solche Waren in Betracht, die zu einem 
spezifischen Kern- oder Hauptsortiment lediglich hinzutreten und dieses 
gleichsam ergänzend durch solche Waren anreichern, die jedenfalls eine 
gewisse Beziehung und Verwandtschaft mit den Waren des Haupt- oder 
Kernsortimentes haben. Sogleich muss das Angebot des Randsortiments 
dem Kernsortiment deutlich untergeordnet sein. Die Qualifizierung eines 
Warenangebotes als „Randsortiment“ scheidet aus, wenn die unter diesem 
Etikett angebotenen Waren unter Unternehmensgesichtspunkten ein we-
sentlich (mit)tragendes „Standbein“ des Handelsbetriebes sind. Zwischen 
den Begriffen Kern- oder Hauptsortiment und Neben- oder Randsortiment 
besteht eine Wechselbezüglichkeit.9 

Im Rahmen der ausnahmsweise zulässigen Regelung bezüglich der Zuläs-
sigkeit von nicht zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten 
sind die Nebensortimente auf einen Verkaufsflächenanteil von maximal 10% 
begrenzt worden. Zudem wird ein Nebensortiment bzw. Randsortiment 
dann keines mehr sein, wenn es ein mittragendes „Standbein“ des Han-
delsbetriebes ist. Dies kann bei einem Umsatzanteil von 30% und mehr an-
genommen werden. 

Die zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente wurden im Einzel-
handels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder) in der Sortiments-
liste Frankfurt (Oder) (siehe auch unter 5.) definiert. 

5.3.2. Ausnahmen 

Textfestsetzung 3.2: 

3.2.) Ausnahmsweise kann die Errichtung, Änderung und Nutzungsände-
rung von Einzelhandelsbetrieben außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche zugelassen werden für: 

Im Folgenden werden die Ausnahmen in Art und Umfang bestimmt. 

5.3.2.1.  Nachbarschaftsladen Frankfurt (Oder) 

Textfestsetzung 3.2.1: 

(Ausnahmsweise kann die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
von Einzelhandelsbetrieben außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
zugelassen werden für:) 

Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Hauptsortimenten und einer Gesamtverkaufsfläche bis maximal 300m² 

                                                           
 

 

 

9
 dazu Einzelhandelserlass (Bauplanungsrechtliche Beurteilung von großflächigen 

Einzelhandelsbetrieben) des Brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und 
Raumordnung vom 10. April 2007 (Runderlass Nr. 23/1/2007) (vgl. unter 2.9; zu 
dem Begriff „Sortimente“ siehe Ziffer 2.8); OVG NRW, Beschl. v. 26.1.2000 – 7 B 
2023/99 -, Rdnr. 19 (zitiert nach juris); OVG NRW, Urt. v. 22.6.1998 - 7 aD 
108/96.NE -, Rdnr. 27 (zitiert nach juris); OVG NRW, Urt. v. 14.10.2013 – 2 D 
103/12.NE -, Rdnr. 47 ff. (zitiert nach juris), Der neue Einzelhandelserlass ist am 
17. September 2014 im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 38 veröffentlich und damit in 
Kraft gesetzt worden. 

Textfestsetzung 3.2 

Textfestsetzung 
3.2.1 
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(Nachbarschaftsladen Frankfurt (Oder)) 

Begründung: 

Ausnahmsweise kann die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von 
Einzelhandelsbetrieben zugelassen werden für Einzelhandelsbetriebe mit 
einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 300m² mit zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Hauptsortimenten (Nachbarschaftsladen Frankfurt (O-
der)). Die Regelung beruht auf der im Rahmen des Einzelhandels- und Zen-
trenkonzeptes der Stadt erarbeiteten Feststellung der Größe und Ausprä-
gung des Nachbarschaftsladens Frankfurt (Oder). 

Unter Errichtung ist die erstmalige Herstellung eines Gebäudes zu verste-
hen. 

„Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass Erweiterungen, Ände-
rungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen der an sich unzulässigen 
Anlagen allgemein zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen werden 
können. Die Begriffe „Änderung“ und „Nutzungsänderung“ sind der gesetzli-
chen Regelung in §29 Baugesetzbuch entnommen; während „Änderung“ die 
bauliche Umgestaltung der Anlage erfasst, stellt die „Nutzungsänderung“ 
streng genommen keinen baulichen Vorgang im engeren Sinne dar, kann 
aber von planungsrechtlicher Relevanz sein, da die Zulässigkeit einer Anla-
ge maßgeblich auch von der Art ihrer Nutzung mitbestimmt wird. Eine Nut-
zungsänderung liegt nur dann vor, wenn die jeder Art von Nutzung eigene 
Variationsbreite verlassen wird, die Änderung die in §1 Abs.5 und 6 Bauge-
setzbuch genannten Belange berührt und sich daher die Genehmigungsfra-
ge neu stellt. „Erweiterung“ ist ein Unterfall der „Änderung“ einer Anlage, 
während „Erneuerung“ die (Neu)errichtung einer gleichartigen Anlage an 
gleicher Stelle erfasst.“.10 

Mit der Festsetzung im Bebauungsplan werden Regelungen zu Änderungen 
(und Erweiterungen) oder Nutzungsänderungen getroffen, nicht jedoch zur 
ursprünglichen Anlage selbst. Hier sind die erteilten Baugenehmigungen 
Grundlage für die Beurteilung. Der baurechtlich genehmigte Bestand der 
vorhandenen Objekte/ Nutzungen wird erhalten. 

Strukturprägende Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungs-
relevanten Hauptsortimenten, ab einer Größenordnung von 300m² Ver-
kaufsfläche, sollen zukünftig in den zentralen Versorgungsbereichen ange-
siedelt werden. Bis zu dieser Größenordnung sind Nachbarschaftsläden im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zum Schutz zentraler Versorgungs-
bereiche zulässig. Der Nachbarschaftsladen Frankfurt (Oder) ist dem unmit-
telbaren Wohnumfeld zugeordnet und bietet einen Mix vorrangig an nahver-
sorgungs- und zentrenrelevanten Warengruppen an. Ergänzend werden 
Dienstleistungen (z.B. Kundendienste) angeboten. Daraus resultiert, dass 
zu einem Nachbarschaftsladen ein Wohnumfeld gehört. Damit wird der Um-
fang dieser Ausnahme konkretisiert und dennoch auf das erarbeitete und 
beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (O-
der) Bezug genommen. 

Die Abgrenzung des „Nachbarschaftsladens Frankfurt (Oder)“ zu anderen 
Einzelhandelseinrichtungen erfolgt dabei nicht nur anhand der Größenord-
nung bzw. der Verkaufsfläche. Die BBE Handelsberatung GmbH hat sich 
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vielmehr mit der konkreten Situation in der Stadt Frankfurt (Oder) auseinan-
der gesetzt und ermittelt, dass es sich bei dem „Nachbarschaftsladen 
Frankfurt (Oder)“ um einen real existierenden Betriebstyp in Frankfurt (O-
der) handelt. Nur aus diesem Grunde war diese gesonderte Feindifferenzie-
rung i.S.d. §1 Abs.9 Baunutzungsverordnung möglich. Die BBE Handelsbe-
ratung GmbH hat dazu folgendes ausgeführt:  

„Diese Abgrenzung orientiert sich an der ortsspezifischen Einzelhandelssitu-
ation von Frankfurt (Oder). Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche 
von bis zu 300m² sind als tatsächlich überwiegende existierende Betriebe, 
als typische Art von „Nachbarschaftsläden Frankfurt (Oder)“ zu charak-
terisieren. Dieser Betriebs- bzw. Anlagentyp befindet sich gesamtstädtisch 
i.d.R. in unmittelbarer Zuordnung zum Wohnumfeld und ist eingebunden in 
das urbane Leben. In dieser Funktion bieten sie ein breites Angebotsprofil 
mit einem Mix vorrangig von nahversorgungs- und zentrenrelevanten Wa-
rengruppen und ergänzenden Dienstleistungen (z.B. Kundendienst). Sie sind 
häufig unmittelbar in Wohngebäuden integriert, ihre Einbindung in das unmit-
telbare Wohnumfeld zielt auf eine verbrauchernahe Versorgung. Dieser Be-
triebs- bzw. Anlagentyp unterstützt die Identifikation der Einwohner mit ihrem 
Wohnumfeld, besitzt aber keine strukturprägende Bedeutung für den Einzel-
handelsstandort Frankfurt (Oder). Vom Nachbarschaftsladen Frankfurt (O-
der) gehen keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbe-
reiche aus. 

Einzelhandelsanbieter von Verkaufsflächen ab 300m² sind dagegen inner-
halb der Einzelhandelsstruktur der Stadt Frankfurt (Oder) bereits als struk-
turprägende Anbieter, also als attraktive Frequenzbringer für zentrale Ver-
sorgungsbereiche anzusehen.  

Lediglich 19,2% aller Einzelhandelsbetriebe (81 Einzelhandelsbetriebe zum 
Stand Februar 2013) in Frankfurt (Oder) verfügen über eine Verkaufsfläche 
ab 300m². Im A-Zentrum Innenstadt verfügen nur 17,8% (19 Anbieter zum 
Stand Februar 2013) der ansässigen Betriebe über eine Verkaufsfläche ab 
300m². Mehrheitlich sind die bestehenden, strukturprägenden Einzelhan-
delsbetriebe jedoch den ausgewiesenen Zentren- und Standortstrukturen 
des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes zuzuordnen, lediglich 22% dieser 
Anbieter befinden sich in sonstigen Streu- oder Solitärlagen. 

Folglich können bereits große Fachgeschäfte mit nahversorgungs- oder zen-
trenrelevanten Sortimenten zu erheblichen Wettbewerbseinflüssen führen 
und sind dementsprechend prioritär in den zentralen Versorgungsbereichen 
anzusiedeln. Angebotskonzepte größerer Fachgeschäftseinheiten in wichti-
gen innenstädtischen Leitbranchen sind zugleich als wesentliche Entwick-
lungschance des A- Zentrums Innenstadt von Frankfurt (Oder) einzustu-
fen.“11 

Es war also im Rahmen dieses Bebauungsplans nach §9 Abs.2a Bauge-
setzbuch möglich, diesen „Nachbarschaftsladen Frankfurt (Oder)“ einer ge-
sonderten Ausnahmeregelung zu unterziehen. 

Hinsichtlich der Ermittlung der relevanten Verkaufsfläche wird Bezug auf die 
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 Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder) der BBE Handelsberatung 

GmbH vom September 2013, S. 63 ff. 
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geltende Rechtsprechung sowie auf den Einzelhandelserlass12 genommen. 

5.3.2.2  Nutzungsbeschränkungen für Einzelhandelsbetriebe, die im Zusammenhang 
mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen 

Textfestsetzung 3.2.2.: 

(Ausnahmsweise kann die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
von Einzelhandelsbetrieben außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
zugelassen werden für:) 

Einzelhandelsbetriebe, die im unmittelbar räumlichen und be-
trieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder produzieren-
den Gewerbebetrieben stehen, die zentren- und nahversor-

gungsrelevante Sortimente führen und nicht die Dimension eines Frankfur-
ter Nachbarschaftsladens überschreiten (hier mit Verkaufs- und Ausstel-
lungsfläche von maximal 300m²). 

Begründung: 

Auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche und außerhalb der 
Wohnbereiche sollen ausnahmsweise Einzelhandelsbetriebe zulässig sein, 
die im unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit 
Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen, zentren- und 
nahversorgungsrelevante Hauptsortimente führen und nicht die Dimension 
eines Frankfurter Nachbarschaftsladens überschreiten, insbesondere keine 
größere Verkaufs- und Ausstellungsfläche als 300m² aufweisen. 

Auf Grundlage dieser Regelung können z. B. Betriebsverkäufe zugelassen 
werden. Konkretisierend wird festgestellt, dass hier die mögliche umzuset-
zende Fläche aus Verkaufsfläche sowie aus Ausstellungsfläche besteht und 
maximal 300m² aufweisen soll. 

Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass solche Ausnahmeregelungen 
zulässig sind13. In beiden genannten Entscheidungen waren derartige Aus-
nahmeregelungen Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung und wurden 
bestätigt. 

Hinsichtlich der Ermittlung der relevanten Verkaufsfläche wird Bezug auf die 
geltende Rechtsprechung sowie auf den Einzelhandelserlass14 genommen. 

Es werden die Festsetzungen 3.2.1. sowie 3.2.2. formuliert, um den Unter-
schied zwischen dem Nachbarschaftsladen mit Wohnumfeld und einem Di-
rektverkauf von Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben noch 
einmal zu verdeutlichen und beide Grundlagen, ein Einzelhandelsgeschäft 
mit maximal 300 m² Verkaufsfläche mit Ausstellungsfläche zu betreiben, zu 
verdeutlichen. 

5.3.2.3  Nutzungsbeschränkungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes für Ein-
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 Bauplanungsrechtliche Beurteilung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 

Brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung vom 10. April 2007 

(Runderlass Nr. 23/1/2007, vgl. unter 2.7) Der neue Einzelhandelserlass ist am 17. 
September 2014 im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 38 veröffentlich und damit in 
Kraft gesetzt worden. 
13

 BVerwG, Urt. v. 29.1.2009 - 4 C 16/07 -, Rdnr. 17 (zitiert nach juris); BVerwG, Urt. v. 

30.6.1998 – 4 C 16/88 -, Rdnr. 24 ff. (zitiert nach juris) 
14

 Bauplanungsrechtliche Beurteilung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung vom 10. April 2007 
(Runderlass Nr. 23/1/2007, vgl. unter 2.7) 

Textfestsetzung 
3.2.2. 
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zelhandelsbetriebe mit nicht zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Hauptsortimenten 

Textfestsetzung 3.2.3.: 

(Ausnahmsweise kann die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
von Einzelhandelsbetrieben außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
zugelassen werden für:) 

Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Neben-
sortimenten, sofern mit diesen ein Verkaufsflächenanteil von 10%, höchs-
tens jedoch eine Verkaufsfläche von 300m² nicht überschritten wird und 
das Vorhaben in die Zentren- und Standortstruktur (durch Lage in Ergän-
zungsstandorten) eingebunden ist. 

Begründung: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind auch außerhalb der vier 
zentralen Versorgungsbereiche die Neuansiedelung, Änderung und Nut-
zungsänderung von Einzelhandelsbetrieben mit ausschließlich nicht zen-
tren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten grundsätzlich zulässig, da 
von ihnen keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 
zu erwarten sind. 

Sobald ein Einzelhandelsbetrieb mit nicht zentren- und nahversorgungsre-
levantem Hauptsortiment aber ein zentren- und nahversorgungsrelevantes 
Nebensortiment aufweist, ist folgendes zu beachten: Zulässig sind auch 
solche Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Hauptsortimenten, wenn sie zentren- und nahversorgungsrelevante 
Nebensortimente aufweisen und 

- der Verkaufsflächenanteil des zentren- und nahversorgungsrelevan-
ten Nebensortiment 10% der Gesamtverkaufsfläche nicht über-
schreitet und 

- eine Verkaufsfläche von 300m² je Sortiment nicht überschritten wird 
und 

- das Vorhaben in die Zentren- und Standortstruktur (insbesondere: 
Ergänzungsstandorte) eingebunden ist. 

Sofern der Einzelhandelsbetrieb mit einem nicht zentren- und nahversor-
gungsrelevantem Hauptsortiment ein zentren- und nahversorgungsrelevan-
tes Nebensortiment aufweist, welches einen Verkaufsflächenanteil von 10% 
überschreitet, müssen nachteilige Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungsbereiche befürchtet werden. Ein solches Vorhaben ist außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche unzulässig. 

Wird der Verkaufsflächenanteil von 10% des zentren- und nahversorgungs-
relevanten Nebensortiments nicht überschritten, so ist das Vorhaben zuläs-
sig, wenn gleichzeitig die Verkaufsfläche nicht 300m² überschreitet 
und es sich in die bestehende Zentren- und Standortstruktur einfügt. 
Fügt es sich nicht in die bestehende Zentren- und Standortstruktur ein, ist 
es unzulässig. Vorhaben fügen sich insbesondere dann in die bestehende 
Zentren- und Standortstruktur ein, wenn sie im Bereich von Ergänzungs-
standorten realisiert werden sollen. Da die zentralen Versorgungsbereiche 
von dieser Festsetzung ohnehin ausgenommen sind, d.h. dort ohne Weite-
res Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Hauptsortimenten zulässig sind, bedeutet die dritte Voraussetzung, dass 
derartige Betriebe vor allem in den Ergänzungsstandorten realisiert werden 
können. Es ist das im Einzelhandels- und Zentrenkonzept niedergelegte 
Ziel der Stadt Frankfurt (Oder), die zukünftigen Einzelhandelsbetriebe 

Textfestsetzung 
3.2.3 
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entweder auf die zentralen Versorgungsbereiche (hierbei wiederum 
prioritär gelenkt auf das A-Zentrum Innenstadt Frankfurt (Oder)) oder 
auf die Ergänzungsstandorte zu konzentrieren. Es ist städtebaulich un-
erwünscht, wenn eine weitere Zersiedelung der vorhandenen Standorte 
entsteht. Dies birgt Gefahren für den Bestand und die Entwicklung der zent-
ralen Versorgungsbereiche und der Ergänzungsstandorte „SMC/ Spitz-
krugring“, „Am Messering/ Nuhnenstraße“, „Josef-Gesing-Straße“. 

Die Ergänzungsstandorte des großflächigen Einzelhandels in Frankfurt (O-
der) übernehmen grundsätzlich Versorgungsfunktionen, die in zentralen 
Versorgungsbereichen nicht umsetzbar sind oder gemeinsam mit den zent-
ralen Versorgungsbereichen zu einer umfassenden Stärkung des Einzel-
handelsstandortes und somit der Zentralität der Stadt Frankfurt (Oder) bei-
tragen. Die planungsrechtliche Steuerung der Einzelhandelsnutzungen in 
den Ergänzungsstandorten erfolgt über Festsetzungen in Bebauungsplänen 
bzw. in Vorhaben- und Erschließungsplänen. 

In der Stadt Frankfurt (Oder) bestehen drei maßgebliche Ergänzungsstan-
dorte (im Bebauungsplan grün gekennzeichnet) mit jeweils definierten Funk-
tionszuweisungen im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes (Ergänzungs-
standorte für großflächigen Einzelhandel „SMC/ Spitzkrugring“, „Am Messe-
ring/ Nuhnenstraße“, „Josef-Gesing-Straße“). Die ausgewiesenen zentralen 
Versorgungsbereiche übernehmen relevante Versorgungsfunktionen, die im 
Wechselspiel mit den Ergänzungsstandorten eine zukunftsfähige Arbeitstei-
lung sichern. 

Es dient insbesondere dem Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, 
wenn sich Einzelhandelsbetriebe, die zwar nicht zentren- und nahversor-
gungsrelevante Hauptsortimente, aber zusätzlich auch zentren- und nah-
versorgungsrelevantes Nebensortimente aufweisen, in die bestehenden 
Zentren- und Standortstrukturen einfügen müssen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Bestimmung des Verkaufsflä-
chenanteils von 10% der zentren- und nahversorgungsrelevanten Neben-
sortimente wie auch der Begrenzung der Verkaufsfläche je Einzelsortiment 
auf 300m² vom Typisierungsspielraum Gebrauch gemacht wurde. Es wird 
davon ausgegangen, dass etwaige hieraus resultierende Härten und Un-
gleichbehandlungen (Art.3 GG) nicht intensiv und jedenfalls sachlich ge-
rechtfertigt sind. Die Bestimmungen der 10%-Grenze und der 300m²-
Grenze beruhen auf der fachlichen Einschätzung der BBE Handelsberatung 
GmbH in ihrem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Frankfurt 
(Oder). 

Ein Nachweis über eine Verträglichkeitsanalyse, dass mit dem Vorhaben 
keine Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche verbunden ist, 
ist nicht erforderlich, da diese Betriebe ohnehin nur – neben den zentralen 
Versorgungsbereichen – in den dargestellten Ergänzungsstandorten zuläs-
sig sind. 

Darüber hinaus muss ein Vorhaben im Sinne dieser Festsetzung selbstver-
ständlich die Voraussetzungen des §34 Abs.1 und 2 Baugesetzbuch erfül-
len. 

5.3.2.4  Nahversorgungslagen 

Textfestsetzung 3.2.4. 

(Ausnahmsweise kann die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
von Einzelhandelsbetrieben außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
zugelassen werden für:) 
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einen bereits vorhandenen Lebensmittelmarkt, auch in baulicher Einheit 
mit Lebensmittelhandwerk, sofern 

* sich dieser in einer bestehenden Nahversorgungslage befindet, 

* eine Gesamtverkaufsfläche von 1.000m² nicht überschreitet und 

* wenn §34 Baugesetzbuch der Zulässigkeit nicht entgegensteht. 

Begründung: 

Die Nahversorgungslagen ergänzen die zentralen Versorgungsbereiche zur 
Sicherung einer möglichst flächendeckend, fußläufig erreichbaren Nahver-
sorgung. 

Die im Plan ausgewiesenen Solitärstandorte werden durch Lebensmittel-
handwerk im Eingangsbereich ergänzt. 

Zielstellung dieser Standortausweisung ist die dauerhafte Sicherung der 
Nahversorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich mit Lebensmitteln. 

Die Nahversorgungslagen genießen über ihre jeweiligen Baugenehmigun-
gen Bestandsschutz. Sollte in Zukunft eine baurechtsrelevante Änderung 
der Anlage oder dieser Nutzung vorgenommen werden, stehen die Anlagen 
selbstverständlich erneut auf dem Prüfstand. In diesem Falle darf eine Ge-
samtverkaufsfläche von 1.000m² nicht überschritten werden. 

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Frankfurt (Oder) wird 
dazu folgende Aussage getroffen: 

„Nahversorgungslagen sind in ihrer Dimensionierung und Ausstattung 
grundsätzlich auf die spezifischen Nahversorgungsfunktionen und das rele-
vante Nahversorgungspotenzial abzustimmen. Dies schließt eine Größen-
dimensionierung der Lebensmittelmärkte i.d.R. bis maximal 1.000m² ein, ei-
ne darüber hinausgehende Dimensionierung bedarf stets des Nachweises 
der städtebaulichen Verträglichkeit (Auswirkung auf zentrale Versorgungs-
bereiche, vorrangige Orientierung auf eigenständige Nahversorgungsfunkti-
on).“ 

Die Begrenzung auf 1.000m² Verkaufsfläche ist möglich, da es sich dabei 
jeweils um nur ein Projekt bzw. einen Betrieb handelt. Eine vorhabenunab-
hängige Kontingentierung findet nicht statt. Selbstverständlich muss sich 
das Vorhaben mit einer Verkaufsfläche oberhalb von 800m² in Anlehnung 
an §34 Baugesetzbuch in die nähere Umgebung einfügen. Die Beschrän-
kung auf 1.000m² Verkaufsfläche ist allein aus handelsfachlicher Sicht er-
forderlich, da davon auszugehen ist, dass bis zu dieser Größenordnung 
Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die Ergänzungs-
standorte nicht ausgehen. 

Eine Weiterentwicklung sowie Ergänzung und Neuausweisung von Nahver-
sorgungslagen kann zugelassen werden, wenn diese 

 eine eigenständige Nahversorgungsfunktion innerhalb eines flächende-
ckenden Nahversorgungsnetzes übernehmen, 

 eine integrierte Lage mit fußläufiger Nahversorgung als maßgebliches 
Einzugsgebiet aufweisen, 

 eine gute Erreichbarkeit aus dem jeweiligen Nahversorgungsumfeld si-
chern (zentrale Lage innerhalb des relevanten Stadtgebietes) 

 und zu keinen negativen Auswirkungen auf Bestand und Entwicklung 
der zentralen Versorgungsbereiche und anderer Nahversorgungslagen 
in Frankfurt (Oder) führen. 

Textfestsetzung 
3.2.4. 
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Ob diese Kriterien erfüllt sind, lässt sich nur im Rahmen von Einzelfallprü-
fungen (etwa durch Beauftragung eines Handelsgutachtens) entscheiden. In 
diesem Fall ist entweder dieser Bebauungsplan anzupassen oder gemäß 
§31 Abs.2 Baugesetzbuch eine Befreiung zuzulassen. 

5.3.2.5 Geltung des Ausschlusses zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimen-
te auch im Falle einer möglichen Unwirksamkeit einer der Ausnahmefestset-
zungen 

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass es für den Schutz der 
zentralen Versorgungsbereiche von entscheidender Bedeutung ist, dass 
zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes für unzulässig erklärt werden. Dies entspricht dem Hand-
lungsschwerpunkt 2 der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes der Stadt Frankfurt (Oder). Die Stadt würde somit diese Aus-
schlussfestsetzung auch dann beschließen, wenn eine der Ausnahmefest-
setzungen entgegen der eigenen Rechtsauffassung und Überzeugung 
rechtlich nicht möglich wäre. Sollte sich etwa im Zuge eines Gerichtsverfah-
rens herausstellen, dass eine der Ausnahmefestsetzungen den geltenden 
rechtlichen Anforderungen nicht genügt, kann im Zuge eines Baugenehmi-
gungsverfahrens im Wege der Befreiung über §31 Abs.2 Baugesetzbuch im 
Einzelfall noch eine interessengerechte Lösung gefunden werden. 

Es ist auch in der Rechtsprechung15 und der Literatur16 anerkannt, dass in 
diesen Fällen die Ungültigkeit eines Teils der Festsetzungen bzw. des Be-
bauungsplanes nicht auf den gesamten Bebauungsplan „überschlägt“. 

5.4 Bestandsschutz 

Textfestsetzung 4: 

Entsprechend §1 Abs.10 Baunutzungsverordnung sind bauliche Änderun-
gen und Erneuerungen von bestehenden Einzelhandelsbetrieben allgemein 
zulässig. 

Nutzungsänderungen und Erweiterungen der Verkaufsfläche außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche sind, abgesehen von den Ausnahmen nach 
Festsetzung 3.2, nicht zulässig. 

Begründung: 

Die Festsetzung des Absatzes 5 stützt sich auf §1 Abs.10 Baunutzungsver-
ordnung. Sie bezieht sich ausdrücklich nur auf Änderungen und Erneuerun-
gen bestehender Einzelhandelsstandorte und auch nur dann, wenn diese 
Nutzungen bzw. Anlagen – im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungs-
planes – bauordnungsrechtlich legalisiert sind. Regelmäßig zulässig sind 
Erneuerungen und rein bauliche Änderungen. Unter Erneuerungen der An-
lagen sind Modernisierungen zu verstehen.  

Davon umfasst ist nicht die vollständige Beseitigung der Anlage mit an-
schließender Neuerrichtung der Anlage an gleicher Stelle. 

Erweiterungen – insbesondere der Verkaufsfläche – dieser Betriebe und 
Nutzungsänderungen sind unzulässig, sofern nicht eine der Ausnahmefest-
setzungen (Festsetzungen 3.2.1. bis 3.2.4. greifen). Dies ergibt sich daraus, 
dass diese Standorte weder innerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
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 BVerwG, Urt. v. 26.3.2009 – 4 C 21/07 , Rdnr. 29 f. (zitiert nach juris) 
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 Janning, ZfBR 2009, 437, 438; Janning, ZfBR 2012, 213, 271 ff. 
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liegen, noch Nahversorgungsfunktionen aufweisen und somit nicht als Nah-
versorgungslagen ausgewiesen sind. Bei diesen Standorten handelt es sich 
um autokundenorientierte Standorte, teilweise in unmittelbarem Standort-
wettbewerb mit den Grundzentren sowie der Innenstadt. Nach dem Einzel-
handels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt (Oder) sind derartige 
Standorte in Zukunft zu vermeiden. 

 

 

5.5 Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente 

Textfestsetzung 5: 

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente bestimmen sich nach 
der „Sortimentsliste Frankfurt (Oder)“. 

Begründung: 

Vorrangiges Ziel für Ansiedlungsvorhaben in der Stadt ist ihre Einbindung in 
die zentralen Versorgungsbereiche. Mit der Sortimentsliste Frankfurt (Oder) 
erfolgt eine differenzierte Funktionszuweisung der zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimente. Die verbrauchernahe Grundversorgung soll 
nicht durch weitgehende Entwicklungen an anderen Standorten gefährdet 
werden. 

Die BBE Handelsberatung GmbH hat auf Grundlage des vorhandenen Be-
standes der Stadt Frankfurt (Oder) die Sortimentsliste Frankfurt (Oder) er-
stellt. Näheres kann dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt 
Frankfurt (Oder) unter 4.5.2 entnommen werden. 

Die Sortimentsliste Frankfurt (Oder) ist Bestandteil der Festsetzungen. 

Als zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente werden definiert: 
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furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

 

6 Umweltauswirkungen 

Nach §13 Abs.1 Baugesetzbuch kann das vereinfachte Verfahren ange-
wendet werden, wenn der Bauleitplan lediglich Festsetzungen nach §9 
Abs.2a Baugesetzbuch enthält. 

Im vereinfachten Verfahren wird nach §13 Abs.3 Baugesetzbuch von der 
Umweltprüfung nach §2 Abs.4 Baugesetzbuch, vom Umweltbericht nach 
§2a Baugesetzbuch, von der Angabe in der Bekanntmachung zur öffentli-
chen Auslegung nach §3 Abs.2 Satz 2 Baugesetzbuch, welche umweltbe-
zogenen Informationen verfügbar sind und von der Umwelterklärung nach 
§10 Abs.4 Baugesetzbuch abgesehen werden. 

Diese Verfahrensvereinfachungen kommen hier zur Anwendung. 
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7 Beteiligungen 

Da der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach §13 Abs.1 Bauge-
setzbuch aufgestellt wird, wurde von der frühzeitigen Unterrichtung und Er-
örterung nach §3 Abs.1 und §4 Abs.1 abgesehen. 

Im weiteren Verfahren wurde vom 29.01.2015 bis einschließlich 02.03.2015 
die Auslegung nach §3 Abs.2 durchgeführt und die berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach §4 Abs.2 beteiligt. 

Die Planung erfuhr weitestgehend Zustimmung. Durch die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung des MIL wurden Hinweise auf Missverständlich-
keiten gegeben. Hier wurde eine Überprüfung insbesondere der Festset-
zungen 3.2.2., 3.2.3. sowie 3.2.4. vorgenommen. Es wurden auch Änderun-
gen vorgenommen, die jedoch redaktioneller Natur sind. Eine Änderung des 
Inhalts erfolgte nicht, so dass keine weiteren/ zusätzlichen Belange berührt 
sind. 

Darstellung der Änderung im Einzelnen: 

Textfestsetzung Entwurfs-
beschluss/ Auslage 

Textfestsetzung Sat-
zungsbeschluss 

Änderung/ Bewer-
tung 

Erfor-
der-
lichkeit 
Neu-
ausla-
ge 

1. Sachlicher und 
räumlicher Geltungsbe-
reich des Bebauungspla-
nes 

1. Sachlicher und 
räumlicher Geltungsbe-
reich des Bebauungspla-
nes 

keine keine 

1.1.) Der vorliegende 
Bebauungsplan gemäß §9 
Abs.2a Baugesetzbuch 
regelt ausschließlich die 
Zulässigkeit von Einzel-
handelsbetrieben. 

1.1.) Der vorliegende Be-
bauungsplan gemäß §9 
Abs.2a Baugesetzbuch 
regelt ausschließlich die 
Zulässigkeit von Einzel-
handelsbetrieben. 

keine keine 

1.2.) Nachfolgende 
Festsetzungen gelten in-
nerhalb der zeichneri-
schen Abgrenzung nur für 
Grundstücke und Flächen, 
die sich innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten 
Ortsteils nach §34 Bauge-
setzbuch befinden. Flä-
chen und Grundstücke, 
die nach §35 Baugesetz-
buch (Bauen im Außenbe-
reich) zu beurteilen sind, 
sind nicht Gegenstand der 
Regelungen dieses Be-
bauungsplans. Vom An-
wendungsbereich des Be-
bauungsplans ausge-
nommen sind außerdem 
Bereiche, in denen qualifi-
zierte Bebauungspläne 
und einfache Bebauungs-
pläne, die ein Baugebiet 
nach §9 Abs.1 Nr.1 Bau-
gesetzbuch festsetzen, 
bestehen. 

1.2.) Nachfolgende Fest-
setzungen gelten inner-
halb der zeichnerischen 
Abgrenzung nur für 
Grundstücke und Flächen, 
die sich innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten 
Ortsteils nach §34 Bauge-
setzbuch befinden. Flä-
chen und Grundstücke, 
die nach §35 Baugesetz-
buch (Bauen im Außenbe-
reich) zu beurteilen sind, 
sind nicht Gegenstand der 
Regelungen dieses Be-
bauungsplans. Vom An-
wendungsbereich des Be-
bauungsplans ausge-
nommen sind außerdem 
Bereiche, in denen qualifi-
zierte Bebauungspläne 
und einfache Bebauungs-
pläne, die ein Baugebiet 
nach §9 Abs.1 Nr.1 Bau-
gesetzbuch festsetzen, 
bestehen. 

keine keine 

2. Gliederung des Gel-
tungsbereiches und Be-
griffsbestimmungen 

2. Gliederung des Gel-
tungsbereiches und Be-
griffsbestimmungen 

keine keine 

2.1.) zentrale Versor-
gungsbereiche (Flurstücke 

2.1.) zentrale Versor-
gungsbereiche (Flurstücke 

keine keine 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

Textfestsetzung Entwurfs-
beschluss/ Auslage 

Textfestsetzung Sat-
zungsbeschluss 

Änderung/ Bewer-
tung 

Erfor-
der-
lichkeit 
Neu-
ausla-
ge 

sind in der Begründung 
benannt): 
- Innenstadt Frankfurt (O-
der) 
- Grundversorgungszent-
rum „Hedwigs Einkaufs-
park“ 
- Grundversorgungszent-
rum „Südringcenter“ und 
- Grundversorgungszent-
rum Hansaplatz. 

sind in der Begründung 
benannt): 
- Innenstadt Frankfurt (O-
der) 
- Grundversorgungszent-
rum „Hedwigs Einkaufs-
park“ 
- Grundversorgungszent-
rum „Südringcenter“ und 
- Grundversorgungszent-
rum Hansaplatz. 

2.2.) Ergänzungsstan-
dorte, die dem Schutz der 
zentralen Versorgungsbe-
reiche dienen (Flurstücke 
siehe Begründung): 
- „SMC/ Spitzkrugring“, 
- „Am Messering/ Nuhnen-
straße“ und 
- „Josef- Gesing- Straße“. 

2.2.) Ergänzungsstan-
dorte, die dem Schutz der 
zentralen Versorgungsbe-
reiche dienen (Flurstücke 
siehe Begründung): 
- „SMC/ Spitzkrugring“, 
- „Am Messering/ Nuhnen-
straße“ und 
- „Josef- Gesing- Straße“. 

keine keine 

2.3.) Als bestehende 
Nahversorgungslagen 
werden definiert: 
- Dr.-Salvador-Allende-
Höhe 1 und 
- Berliner Straße 40 

2.3.) Als bestehende Nah-
versorgungslagen werden 
definiert: 
- Dr.-Salvador-Allende-
Höhe 1 und 
- Berliner Straße 40 

keine keine 

3. Einschränkung der Art 
der baulichen Nutzung 

3. Einschränkung der Art 
der baulichen Nutzung 

keine keine 

3.1.) Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes ist 
außerhalb der zentralen 
Versorgungsbereiche die 
Errichtung, Änderung und 
Nutzungsänderung von 
Einzelhandelsbetrieben 
mit zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sor-
timenten unzulässig. 

3.1.).Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes 
sind außerhalb der zentra-
len Versorgungsbereiche 
Einzelhandelsbetriebe mit 
zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sorti-
menten unzulässig 

Mit der „Errichtung, 
Änderung und Nut-
zungsänderung“ sind 
alle genehmigungs-
pflichtigen Tatbe-
stände aufgezählt. 
Damit stellt ein Ent-
fall dieser Aufzäh-
lung eine redaktio-
nelle Vereinfachung 
der Festsetzung dar. 
Einer Neuauslegung 
auf Grund dieser 
Änderung mangelt 
es an einer inhaltli-
chen Veränderung. 
Eine Neuauslage ist 
auf Grund der Natur 
der redaktionellen 
Änderung nicht er-
forderlich. Eine Neu-
auslage würde eine 
bloße Förmlichkeit 
darstellen. 

keine 

3.2.) Ausnahmsweise 
kann die Errichtung, Ände-
rung und Nutzungsände-
rung von Einzelhandelsbe-
trieben außerhalb der 
zentralen Versorgungsbe-
reiche zugelassen werden 
für: 

3.2.).Ausnahmsweise 
kann die Errichtung, Ände-
rung und Nutzungsände-
rung von Einzelhandelsbe-
trieben außerhalb der 
zentralen Versorgungsbe-
reiche zugelassen werden 
für: 

keine keine 

3.2.1.) Einzelhandelsbe-
triebe mit zentren- und 

3.2.1.) Einzelhandelsbe-
triebe mit zentren- und 

keine keine 
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Textfestsetzung Entwurfs-
beschluss/ Auslage 

Textfestsetzung Sat-
zungsbeschluss 

Änderung/ Bewer-
tung 

Erfor-
der-
lichkeit 
Neu-
ausla-
ge 

nahversorgungsrelevanten 
Hauptsortimenten und ei-
ner Gesamtverkaufsfläche 
bis maximal 300m² (Nach-
barschaftsladen Frankfurt 
(Oder)) 

nahversorgungsrelevanten 
Hauptsortimenten und ei-
ner Gesamtverkaufsfläche 
bis maximal 300m² (Nach-
barschaftsladen Frankfurt 
(Oder)) 

3.2.2.) Einzelhandelsbe-
triebe mit nicht zentren- 
und nahversorgungsrele-
vanten Hauptsortimenten, 
wenn die zentren- und 
nahversorgungsrelevanten 
Nebensortimente einen 
Verkaufsflächenanteil von 
10% und eine Verkaufsflä-
che von 300m² je Ein-
zelsortiment nicht über-
schreiten und das Vorha-
ben in die Zentren- und 
Standortstruktur (insbe-
sondere Ergänzungsstan-
dorte) eingebunden ist. 

3.2.3.) Einzelhandelsbe-
triebe mit zentren- und 
nahversorgungsrelevanten 
Nebensortimenten, sofern 
mit diesen ein Verkaufs-
flächenanteil von 10%, 
höchstens jedoch eine 
Verkaufsfläche von 300m² 
nicht überschritten wird 
und das Vorhaben in die 
Zentren- und Standort-
struktur (durch Lage in Er-
gänzungsstandorten) ein-
gebunden ist. 

Hier wurde die 
Nummerierung ge-
ändert, um die Fest-
setzungsfolge zu 
verbessern. 
Es wurde eine For-
mulierungsvereinfa-
chung vorgenom-
men. Der Aus-
schluss ist bereits in 
der Entwurfsfassung 
auf die auch mit die-
sem Bebauungsplan 
regelbaren zentren.- 
und nahversor-
gungsrelevante Ne-
bensortimente bezo-
gen. Nicht mehr Be-
standteil dieser 
Festsetzung ist die 
Benennung NICHT 
zentren- und nah-
versorgungsrelevan-
ter Nebensortimente. 
Der Entfall dieses 
Passus‘ ist ohne 
Auswirkungen auf 
den Festsetzungsin-
halt und stellt aus 
diesem Grund eine 
reine Festsetzungs-
vereinfachung, eine 
redaktionelle Ände-
rung dar. Eine Neu-
auslage ist auf 
Grund der Natur der 
redaktionellen Ände-
rung nicht erforder-
lich. Eine Neuausla-
ge würde eine bloße 
Förmlichkeit darstel-
len 

keine 

3.2.3.) Einzelhandelsbe-
triebe, die im unmittelbar 
räumlichen und betriebli-
chen Zusammenhang mit 
Handwerks- oder produ-
zierenden Gewerbebetrie-
ben stehen, die nur nah-
versorgungsrelevante Sor-
timente führen und nicht 
die Dimension eines 
Frankfurter Nachbar-
schaftsladens überschrei-
ten (Verkaufs- und Aus-
stellungsfläche von maxi-

3.2.2.) Einzelhandelsbe-
triebe, die im unmittelbar 
räumlichen und betriebli-
chen Zusammenhang mit 
Handwerks- oder produ-
zierenden Gewerbebetrie-
ben stehen, die zentren- 
und nahversorgungsrele-
vante Hauptsortimente 
führen und nicht die Di-
mension eines Frankfurter 
Nachbarschaftsladens 
überschreiten (hier mit 
Verkaufs- und Ausstel-

Hier wurde die 
Nummerierung ge-
ändert, um die Fest-
setzungsfolge zu 
verbessern. 
Weiterhin wurde ei-
ne Formulierungs-
vereinfachung vor-
genommen. Es wur-
de der auch in den 
anderen Festset-
zungen verwendete 
Bezug auf zentren- 
und nahversor-
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frank-
furt (Oder) Zentrum“ im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan Stand: 13.10.2015 

Textfestsetzung Entwurfs-
beschluss/ Auslage 

Textfestsetzung Sat-
zungsbeschluss 

Änderung/ Bewer-
tung 

Erfor-
der-
lichkeit 
Neu-
ausla-
ge 

mal 300m²). lungsfläche von maximal 
300m²). 

gungsrelevante 
Haupt- (und Neben-) 
sortimente verwen-
det. Damit wurde 
ohne Änderung des 
Inhaltes die Lesbar-
keit der Planung 
verbessert. Aus 
nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten 
wurden zentren- und 
nahversorgungsrele-
vante Hauptsorti-
mente. Damit ist Re-
gelungsumfang der 
Ausnahme eindeutig 
und vergleichbar 
formuliert. Eine Ein-
schränkung wurde 
nicht vorgenommen, 
so dass es sich hier 
um eine Formulie-
rungsverbesserung, 
Festsetzungsverein-
fachung und damit 
eine redaktionelle 
Änderung handelt. 
Eine Neuauslage ist 
auf Grund der Natur 
der redaktionellen 
Änderung nicht er-
forderlich. Eine Neu-
auslage würde eine 
bloße Förmlichkeit 
darstellen 

3.2.4.) einen Lebensmit-
telmarkt auch in baulicher 
Einheit mit Lebensmittel-
handwerk in den beste-
henden Nahversorgungs-
lagen, der eine Gesamt-
verkaufsfläche von 
1.000m² nicht überschrei-
tet und wenn §34 Bauge-
setzbuch der Zulässigkeit 
nicht entgegensteht. In der 
Nahversorgungslage Son-
dergebiet West sind drei 
Lebensmittelmärkte auch 
mit Lebensmittelhandwerk, 
an den jeweiligen Standor-
ten, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Be-
bauungsplans realisiert 
waren, zulässig. 

3.2.4.) einen bereits vor-
handenen Lebensmittel-
markt, auch in baulicher 
Einheit mit Lebensmittel-
handwerk, sofern 
* sich dieser in einer be-
stehenden Nahversor-
gungslage befindet, 
* eine Gesamtverkaufsflä-
che von 1.000m² nicht 
überschritten wird und 
* wenn §34 Baugesetz-
buch der Zulässigkeit nicht 
entgegensteht. 

Hier wurde eine in-
haltsgleiche Neu-
strukturierung der 
Festsetzung vorge-
nommen. 
Auf Satz 2 zur Nah-
versorgungslage 
West konnte verzich-
tet werden, da alle 
drei Standorte der 
Nahversorgungslage 
West als Nahversor-
gungslagen benannt 
sind und damit vom 
Satz 1 der Festset-
zung bereits gedeckt 
ist. 
Eine Einschränkung 
wurde nicht vorge-
nommen, so dass es 
sich hier um eine 
Formulierungsver-
besserung, Festset-
zungsvereinfachung 
und damit eine re-
daktionelle Ände-
rung handelt. 

keine 
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Textfestsetzung Entwurfs-
beschluss/ Auslage 

Textfestsetzung Sat-
zungsbeschluss 

Änderung/ Bewer-
tung 

Erfor-
der-
lichkeit 
Neu-
ausla-
ge 

Eine Neuauslage ist 
auf Grund der Natur 
der redaktionellen 
Änderung nicht er-
forderlich. Eine Neu-
auslage würde eine 
bloße Förmlichkeit 
darstellen 

4. Bestandsschutz 
Entsprechend §1 Abs.10 
Baunutzungsverordnung 
sind bauliche Änderungen 
und Erneuerungen von 
bestehenden Einzelhan-
delsbetrieben allgemein 
zulässig. Nutzungsände-
rungen und Erweiterungen 
der Verkaufsfläche sind, 
abgesehen von den Aus-
nahmen nach Festsetzung 
3.2, nicht zulässig. 

4. Bestandsschutz 
Entsprechend §1 Abs.10 
Baunutzungsverordnung 
sind bauliche Änderungen 
und Erneuerungen von 
bestehenden Einzelhan-
delsbetrieben allgemein 
zulässig. Nutzungsände-
rungen und Erweiterungen 
der Verkaufsfläche sind, 
abgesehen von den Aus-
nahmen nach Festsetzung 
3.2, nicht zulässig. 

keine keine 

5. Zentren- und nahver-
sorgungsrelevante Sorti-
mente 
Zentren- und nahversor-
gungsrelevante Sortimen-
te bestimmen sich nach 
der „Sortimentsliste Frank-
furt (Oder)“. 

5. Zentren- und nahver-
sorgungsrelevante Sorti-
mente 
Zentren- und nahversor-
gungsrelevante Sortimen-
te bestimmen sich nach 
der „Sortimentsliste Frank-
furt (Oder)“. 

keine keine 

 

Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderungen nicht berührt. 

Eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit er-
folgte nicht. 

 

Der Satzungsbeschluss ist für den 24.09.2015 vorgesehen. 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frankfurt (Oder) Zentrum“                                         
im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan              Stand: 13.10.2015 

7.1. Darstellung der wesentlichen Belange in der Planung 

Nr. Die Planung wurde unter Beachtung/ Berücksichtigung der Planungsgrundsätze erstellt: 

1. Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Beachtung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander 

3. Sichern einer menschenwürdigen Umwelt, Schützen und entwickeln der natürlichen Lebensgrundlagen, fördern von Klimaschutz und Klimaan-
passung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung 

4. Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung 

5. Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbil-
dung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens sowie der Bevölkerungsentwicklung 

6. Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und 
behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit 
und Erholung 

7. Berücksichtigung der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche, 

8. Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze 
von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

9. Berücksichtigung der von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und 
Seelsorge 

10. Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit  
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt, 
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
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h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäi-
schen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d, 

11. Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Be-
völkerung, 

12. Berücksichtigung der Belange der Land- und Forstwirtschaft 

13. Berücksichtigung der Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

14. Berücksichtigung der Belange des Post- und Telekommunikationswesens 

15. Berücksichtigung der Belange die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Versorgungssicherheit, 

16. Berücksichtigung der Belange der Sicherung von Rohstoffvorkommen 

17. Berücksichtigung der Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personen-
nahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr 
ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung 

18. Berücksichtigung der Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung von Militärliegenschaften 

19. Berücksichtigung der Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr be-
schlossenen sonstigen städtebaulichen Planung 

20. Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes 

21. Berücksichtigung der Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung 

22. städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung 

23. Informationsbedarf der Öffentlichkeit 

24. privates Eigentum 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frankfurt (Oder) Zentrum“                                         
im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan              Stand: 13.10.2015 

7.2. Frühe Beteiligung am Planverfahren 

7.2.1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB 

L
fd

.-
 N

r.
 Vorliegende Äußerungen 

Vorgetragene Belange 

Entgegen ste-
hend: 

Wertung/ Abwägungsvorschlag Name 
Adresse 
Datum 

Ö
ff

e
n
tl
ic

h
e
 

B
e
la

n
g
e
 

P
ri
v
a
te

 B
e
-

la
n
g
e
 

1. Gemeinsame  
Landesplanungsab-
teilung, 18.06.2014 

Die dargelegte Planungsabsicht lässt zum derzeitigen 
Planungsstand keinen Widerspruch zu den Zielen der 
Raumordnung erkennen. Eine abschließende landes-
planerische Bewertung unter Betrachtung der Grund-
sätze der Raumordnung (LEP B-B, Planansätze 4.8 
und 4.9) ist zum derzeitigen Planungsstand noch nicht 
möglich. 

  --- 

2. Frau Kuß (IHK 
Frankfurt (Oder)), 
Frau Häusler (IHK 
Frankfurt (Oder)), 
01.07.2014 

Über Einzelhandelsbebauungspläne sollen die im Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept (EZK) festgelegten, 
städtebaulich notwendigen Standorte abgesichert wer-
den. Dem Ansiedlungsdruck an städtebaulich uner-
wünschten Standorten soll durch Verzicht auf Sonder-
gebietsausweisungen für Einzelhandelsgroßprojekte 
und durch Festsetzungen zum Ausschluss und zur Be-
schränkung des zentrenrelevanten Einzelhandels kon-
sequent begegnet werden. Eine planerische Steuer-
ung ist auch für den nicht großflächigen Einzelhandel 
bis zu einer Verkaufsfläche von 800 m² notwendig. 
Die Geltungsbereiche bestehender verbindlicher Be-
bauungspläne, von Vorhaben- und Erschließungsplä-
nen, von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen 
sowie der Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch 
werden nicht vom Geltungsanspruch der Einzel-
handelsbebauungspläne erfasst. Die bestehenden 
Bebauungspläne sind im Einzelnen zu prüfen und ggf. 
zu ändern. 

  --- 
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  - genauere Betrachtung der Regelungen zu den m²-
Angaben 

  - Aufstellungsbeschluss stellt lediglich einen Arbeitsauftrag für die 
Stadtverwaltung dar, Konkretisierungen sind im Verlauf des Ver-
fahrens vorzunehmen 

  - Bestandsschutz   - Bestandsschutz besteht für existierende Märkte und Zentren, 
Nachbarschaftsläden bis 300m² sind möglich. Durch den Aus-
schluss von zentrenrelevanten Sortimenten im Stadtgebiet erfolgt 
eine Aufwertung bestehender Versorgungsbereiche. 

  - Stärkung bereits bestehender Flächen durch Verzicht 
auf Ausweisungen neuer Flächen notwendig 

  - Bebauungspläne sind Konkretisierungen des EZK und sollen die 
Probleme der bestehenden Zentren beheben 
- durch die Bebauungspläne sind neue Verkaufsflächen innerhalb 
der Versorgungsbereiche nicht zu verhindern, insbesondere, so-
lange noch Potenziale vorhanden sind 
- konsequente Gliederung der Planung ist beabsichtigt, wodurch 
neue Nutzungen nur per Befreiung von den in Aussicht genom-
menen Festsetzungen zulässig sein sollen, wofür wiederum ge-
naue Prüfungen und Standortbetrachtungen notwendig sind 

  - verständliche Begründung erforderlich   - wird mit dem Planungsprozess erarbeitet 
  - Zeitplan   - Entwurfsbeschlüsse mit anschließenden Beteiligungen Novem-

ber 2014, anschließend Satzungsbeschlüsse 
  - Möglichkeit zur Stärkung der „Nord-Südachse“ (Ma-

gistrale/Karl-Marx-Straße) 
  - Stärkung der Achse bereits durch die geplante Bebauung der 

Słubicer Straße auf der einen Seite und dem Oderturm auf der 
anderen in Planung. Es soll eine Art Magneteffekt erzielt werden 

  - INSEK beachten   - Bestandteil der Planungsgrundlagen 
  - Obergrenze der Verkaufsfläche der Nahversorgungs-

lagen bei 800 oder 1.000 m² sinnvoll 
 

  - Deckelung der Nahversorgungslagen bei 1.000m² auch mit Hin-
blick auf vorzusehende Entwicklungsmöglichkeiten des Handels 

  - Erweiterung Spitzkrug- Multi- Center   - befindet sich im Geltungsbereich eines Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes, welcher nicht vom Einzelhandelsbebauungsplan 
geregelt wird 
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Bebauungsplan BP-EH-001 "Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch in Frankfurt (Oder) Zentrum“                                         
im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch  
Begründung zum Bebauungsplan              Stand: 13.10.2015 

7.3. Beteiligung am Entwurf des Bebauungsplans 

7.3.1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB 

Beteiligungen aus der Öffentlichkeit erfolgten nicht 

7.3.2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB 
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1. Gemeinsame Lan-
desplanungsabtei-
lung, 30.03.2015 

Die eingereichten Planentwürfe sind mit den Zielen 
der Raumordnung vereinbar. 
Die für die Planungen relevanten Grundsätze der 
Raumordnung sind Sicht angemessen berücksichtigt. 
Verweis auf Mitteilung der Ziele, Grundsätze und sons-
tigen Erfordernisse der Raumordnung vom 
18.06.2014. Empfehlung der Überprüfung: 

  --- nein 

  - Gleichrangigkeit A- und C- Zentrum als Zentrale Ver-
sorgungsbereiche 

  - Bereits mit der Erstellung der Bebauungspläne wurde 
diese Gleichrangigkeit diskutiert. Es wurde abgestimmt, 
dass die Bereiche der C- Zentren räumlich begrenzt vor-
genommen werden. Bereits daraus ergibt sich eine Ab-
stufung des räumlich weit gefassten A- Zentrums zu den 
Grundversorgungszentren. Für die Grundversorgungs-
zentren sind im Weiteren sortimentsregelnde Bebau-
ungspläne aufstellbar. Die Grundversorgungszentren sind 
bereits teilweise überplant. 

nein 

  - Prüfung der Festsetzung 3.2.2 auf Begrenzung eines 
maximal 10% umfassenden Verkaufsflächenanteiles 
an Neben- bzw. Randsortimenten in nicht zentrenrele-
vanten Einzelhandels und zusätzlicher Beschränkung 
auf 300m² Verkaufsfläche je Einzelsortiment missver-
ständlich 

  Die Festsetzung wurde klargestellt und konkretisiert. 
Der Inhalt der Festsetzung wurde nicht verändert. 

redak-
tionel-
le Än-
de-
rung 
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  - Festsetzung 3.2.4 auf Bezug zu vorhandenen Le-
bensmittelmärkten je Nahversorgungslage prüfen 

  Die Festsetzung wurde klargestellt und konkretisiert. 
Der Inhalt der Festsetzung wurde nicht verändert. 
 
 
 
 

redak-
tionel-
le Än-
de-
rung 

  - Empfehlung zur Zusammenführung der Festsetzun-
gen 3.2.1. und 3.2.3. 

  - Eine Zusammenführung der Festsetzungen wird nicht 
vorgenommen, da damit der Unterschied Nachbarschafts-
laden und Direktverkauf von Handwerks- oder produzie-
renden Gewerbebetrieben verdeutlicht wird. Jedoch wird 
die Festsetzung 3.2.3. als zukünftige 3.2.2. verschoben. 
Gleichzeitig wird die Festsetzung 3.2.2. (neu) klargestellt 
und konkretisiert. 
Der Inhalt der Festsetzung wurde nicht verändert. 

redak-
tionel-
le Än-
de-
rung 

2. Handwerkskammer, 
26.02.2015 

keine handwerklichen Belange berührt   --- nein 

3. Industrie- und Han-
delskammer, 
20.02.2015 

keine Einwände   --- nein 

4. Regionale Pla-
nungsgemeinschaft 
Oderland- Spree, 
Regionale Pla-
nungsstelle, 
09.04.2015 

Die Bebauungspläne befinden sich in Überein-
stimmung mit den regionalen Zielsetzungen der 
Raumordnung, wenn die im Einzelhandelskonzept des 
Oberzentrums festgelegte Hierarchie der Innenstadt 
und nachgeordneten zentralen Versorgungsbereichen 
beachtet wird. 
- Stadt Frankfurt (Oder) ist gemäß LEP B-B als Ober-
zentrum festgelegt 
- überregional bedeutsame Wirtschafts-, Siedlung-, 
Versorgungs- und Verwaltungsfunktion 

  --- nein 

  - Einzelhandelskonzept dient der innenstadt- und zen-
trenverträglichen Steuerung des großflächigen Einzel-
handels und der Sicherung einer qualifizierten Nahver-
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sorgung in den Grundversorgungszentren HEP, Han-
saplatz und Südring sowie der Nahversorgungslagen 
im Stadtgebiet 

5. Wohnungsbauge-
nossenschaft Frank-
furt (Oder), 
02.03.2015 

- künftige Festsetzungen berühren aus heutiger Sicht 
Interessen bei Verwaltung und Entwicklung von Be-
standsimmobilien nicht 
- Information über Bearbeitungsstand von Planungen 
* vorhandene Räumlichkeiten in der Großen Scharrn-

straße entsprechen den heutigen Anforderungen an 
gewerblich genutzte Flächen nicht 
* Reduktion gewerblich nutzbarer Flächen 
* Beibehalt gastronomisch genutzter Flächen 

* kleinere Einheiten gewerblicher Flächen mit Größen 
zwischen 30 und 60m² unter Berücksichtigung von 
Kombinationsmöglichkeiten 

* zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente 
besonders für regionale Einzelhändler und Dienstleis-
ter 

  --- 
 
 
 
 
 
Umsetzung möglich auf der Grundlage der künftigen Be-
bauungsplanfestsetzungen 

nein 

6. Wohnungswirtschaft 
Frankfurt (Oder) 
GmbH, 03.03.2015 

Einverstanden mit den textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes 

   nein 

7. Handelsverband 
Berlin- Brandenburg 
27.02.2015 

Geordnete Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 
vor dem Hintergrund der fußläufigen Erreichbarkeit, 
der Vermeidung von Leerstand sowie der Beachtung 
handelsseitiger Entwicklungstendenzen (Onlinehandel) 
und spezifischer Unternehmenskonzepte für den stati-
onären Handel wird begrüßt. 

  --- nein 

  - Funktionsdefizite (offensichtlich durch Leerstand und 
Einschränkung des Handelsangebotes) 
- Gewerbeeinheiten stehen leer 
- folgende ergänzende Versorgungsfunktionen aus 
Handel- und Dienstleistung werden nach Rücksprache 
mit den gegenwärtig vor Ort angesiedelten Unterneh-

  Die Bebauungsplanaufstellung erfolgte zur Stärkung der 
Zentralen Versorgungsbereiche. In den Zentralen Versor-
gungsbereichen gibt es keine Einschränkungen hinsicht-
lich der Sortimente und der Flächen. 
Mit der Konzentration der innenstadtrelevanten Sortimen-
te auf die zentralen Versorgungsbereiche soll eine Stär-

nein 
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men dringend gesucht: 
* Wild- und Feinkostspezialitäten 
* Wein- und Käsefachhandel 
* Fischfachhandel 
* Heimtextilien 
* Polnische Spezialitäten 
* Getränkefachhandel 
* Regionale Bioprodukte aus der unmittelbaren Re-

gion Ostbrandenburgs 
- intensive Begleitung des Immobilieneigentümers 
durch Stadtverwaltung/Wirtschaftsförderung/Bauamt in 
Fragen Leerstand, Nachnutzung und Neuansiedlung 
innerhalb der vorhandenen Gebäudekulisse empfoh-
len 
- nach Auffassung HBB soll Verwaltung und politische 
Entscheidungsebene gegenüber Land Brandenburg 
und Bund Bedeutungsverlust Frankfurts als Oberzent-
rum und Wirtschaftsstandort darstellen 
- Handel gegenwärtig größter Arbeitgeber, Unterneh-
mensübergaben stellen im Einzelhandel die Ausnah-
me dar, so dass altersbedingte Betriebsaufgaben wei-
ter zunehmen 
- Entwicklungsabsichten zur Angebotsstruktur Slubiçer 
Straße mit Handelsangeboten auf polnischer Seite ab-
gleichen, um mit Immobilieneigentümern und Standor-
tentwicklern das Stadt- und Standortmarketing in Ver-
bindung mit Wirtschaftsförderung auf geeignete Han-
delsangebote auszurichten und dauerhaft als Ergän-
zung zu den übrigen Innenstadtangeboten zu etablie-
ren. 

kung dieser erreicht werden. Die benannten Sortimente 
sind in allen zentralen Versorgungsbereichen zulässig 
und ansiedelbar. 
Damit wurde planungsrechtlich den Anregungen bereits 
entsprochen. Ein darüber hinausgehender Ergänzungs- 
bzw. Änderungsbedarf am Bebauungsplan lässt sich aus 
den Anregungen nicht ableiten. 
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7.3.3. Beteiligung benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs.2 BauGB 
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1. Amt Brieskow-
Finkenheerd, 
23.02.2015 

Vorhaben der Gemeinden werden von diesem Bebau-
ungsplan nicht berührt 

  --- nein 

2. Amt Lebus, 
27.01.2015 

Keine Hinweise und Einwendungen   --- nein 

3. Gemeinde Jacobs-
dorf (Amt Odervor-
land), 27.01.2015 

keine Äußerung   --- nein 

4. Landkreis Märkisch- 
Oderland, 
16.02.2015 

Auswirkungen auf Bauleitplanungen des Landkreises 
Märkisch- Oderland sind nicht erkennbar. 
Festsetzungen des Bebauungsplanes haben keine 
negativen Auswirkungen auf die Einzelhandelsstruktur 
der angrenzenden Städte und Gemeinden im Land-
kreis Märkisch- Oderland 

  --- nein 

5. Landkreis Oder-
Spree, 19.02.2015 

keine Bedenken   --- nein 
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8 Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur 
Planverwirklichung 

§2a Baugesetzbuch fordert die Darlegung der wesentlichen Auswirkungen 
des Bebauungsplans in der Begründung. 
Die Auswirkungen der Planung auf Wirtschaft sind bereits Bestandteil der 
Begründung, Auswirkungen der Planung auf die Umwelt (einschließlich der 
Aspekte Boden und Grundwasser, Klima, Lärm und Luftreinhaltung) entste-
hen voraussichtlich nicht, weshalb bereits gesetzlich geregelt ist, dass ein 
Umweltbericht für Planungen nach §9 Abs.2a Baugesetzbuch nicht erforder-
lich sind. 
Auswirkungen der Planung auf den Verkehr sind derart zu erwarten, dass 
mit einer Konzentration der Handelseinrichtungen auch eine Konzentration 
des daraus resultierenden Verkehrs einhergeht. Mit dem Bebauungsplan 
werden Bestandsstandorte gesichert. Erweiterungen über diesen Status 
hinaus bedürfen stets des Nachweises der städtebaulichen Verträglichkeit 
(Auswirkung auf zentrale Versorgungsbereiche, vorrangige Orientierung auf 
eigenständige Nahversorgungsfunktion, Verkehr). 
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9 Übersichtsplan der rechtskräftigen Bebauungspläne 
(Stand 10/2014) 
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Rechtsgrundlagen, Quellenverzeichnis 

 

Baugesetzbuch (BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom  23.09.2004, 
BGBl. I S. 2414 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2014, BGBl. I S. 1748) 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist. 

 

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) in der Fassung vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. I 1991 S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist. 
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